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Stadt Siegen       Siegen, 10.10.2002 

N I E D E R S C H R I F T  
 

über die 36. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
 

 vom: 09.10.2002 
 
 von: 16:00 Uhr 
 
 bis: 17:50 Uhr 
 
 Ort: Rathaus Siegen 

Ratssaal 
   

 
Anwesend waren: 
 
I. Vom Haupt- und Finanzausschuss:  
 
BM Stötzel, Ulf - als Vorsitzender - 
Stv Bertelmann, Hans-Günter  
Stv Boller, Joachim  
Stv Dreisbach, Jürgen  
Stv Eberlein, Klaus-Peter - für Stv Dr. Stötzel, Wolfgang - 
Stv Elter, Uwe  
Stv Fries, Traute  
Stv Prof. Dr. Holzäpfel, Heinz  
Stv Höpfner-Diezemann, Ute - für Stv Schiemer, Hansgeorg - 
Stv Kirchhöfer, Karl Wilhelm  
Stv Köhl, Siegfried  
Stv Moll, Ilona  
Stv Mues, Gunter  
Stv Rothenpieler, Wilhelm  
Stv Schulte, Werner  
 
II. Beratende Mitglieder: 
 
Stv Walter, Klaus-Volker  
 
III. Als Zuhörer: 
 
Stv Panthöfer, Ulrich 
 
 
 
IV. Von der Verwaltung: 
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Nicht anwesend waren: 
 
 
Zur Tagesordnung: 
 
Die Tagesordnung wird um die Punkte 11 bis 14 im öffentlichen Teil erweitert. 
 
 
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
1. Bestimmung eines Ausschussmitgliedes zur Mitunterzeichnung der 

Niederschrift  
 
Zur Mitunterzeichnung wird Herr Bertelmann bestimmt. 
 

36. HFA 09.10.2002 
 
 
2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom  
 
Die Niederschrift wird bei Stimmenthaltungen (wegen Nichtanwesenheit) genehmigt. 
 

36. HFA 09.10.2002 
 
 
3. Fragestunde 
 
3.1. Sanierung der Schulsportanlage in Siegen-Gosenbach 

 
- Anfrage der FDP-Fraktion vom 24.09.2002 - 

 
Die Beantwortung der Anfrage wird der Niederschrift als Anlage beigefügt.  
 

36. HFA 09.10.2002 
 
 
3.2. GSS im Rat der Stadt Siegen 

 
-Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 04.10.2002 - 

 
Die Beantwortung der Anfrage durch Herrn Bürgermeister Stötzel ist der Niederschrift 
als Anlage beigefügt. 
 

36. HFA 09.10.2002 
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4. Anträge gem. § 9 der Geschäftsordnung 
 
Es liegen keine Anträge vor. 
 

36. HFA 09.10.2002 
 
 
5. Sitzungstermine 2003 für Rat / Haupt- und Finanzausschuss 
 

Vorlagennr. 2208/2002 - Vorlage vom 11.09.2002 
 
Beschluss-Vorschlag: 
 
Der Rat / der Haupt- und Finanzausschuss legt für das Jahr 2003 folgende 
Sitzungstermine fest: 
 
  HFA      Rat 
 
 29.01.2003 05.02.2003 

 19.02.2003 (incl. Haushalt) 26.02.2003 (incl. Haushalt) 

 12.03.2003 26.03.2003 

 09.04.2003 

  Ferien 14.04. - 26.04.2003 

   30.04.2003 

 07.05.2003  21.05.2003 

 04.06.2003  18.06.2003 

 09.07.2003  23.07.2003 

  Ferien 31.07. - 13.09.2003 

 24.09.2003  08.10.2003 

 15.10.2003 

  Ferien 20.10. - 31.10.2003 

   05.11.2003 

 19.11.2003 (bei Bedarf) 26.11.2003 (bei Bedarf) 

 03.12.2003  17.12.2003 

 
Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 0 Enthaltungen 
 

36. HFA 09.10.2002 
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6. Weisungsrecht des Rates der Stadt Siegen gegenüber den städtischen 
Vertretern in den Organen von Beteiligungsunternehmen; 
hier: Grundsatzentscheidung zur Ausgestaltung des Weisungsrechts 
gem. § 113 GO NW 

 
Vorlagennr. 2169/2002 - Vorlage vom 19.09.2002 

 
Herr Mues befürwortet prinzipiell einen eingeschränkten Weisungskatalog, um den 
Gesellschaften mehr Unabhängigkeit zu gewährleisten. Dennoch ist er der Ansicht, 
dass der aufgeführte Katalog teilweise nicht durchsetzbar sei, gerade im Hinblick auf 
Punkt 9. Der Haushalt der Stadt Siegen könne durch Maßnahmen des 
Unternehmens auch erst in der Zukunft betroffen sein. Er regt daher an, eine 
finanzielle Größenordnung festzulegen, um dem Rat in wichtigen Angelegenheiten 
ein Weisungsrecht zu belassen. Bezüglich der Stadtentwicklungspolitik müsse dem 
Rat weiterhin ein Weisungsrecht zustehen. 
 
Herr Prof. Dr. Holzäpfel verdeutlicht, dass der Begriff „erheblich“ ein unbestimmter 
Rechtsbegriff sei. Daher ist fraglich, wer eine diesbezügliche Entscheidung treffen 
kann.  
Zusätzlich schlägt er vor, Punkt 9 dahingehend abzuändern, dass auch die 
finanziellen Auswirkungen auf die Unternehmen berücksichtigt werden. Sie müssten 
mit einer Ober- und Untergrenze definiert werden. 
 
Der Vorlage kann Herr Bertelmann auf Grund rechtlicher Bedenken nicht zustimmen. 
Die Aufsichtsräte sind nicht an das Weisungsrecht des Rates gebunden. Dies ist nur 
durch einen Beherrschungsvertrag möglich, der hier nicht vorhanden ist. Daher warnt 
er davor, einen solchen Beschluss zu fassen, da eine Durchsetzung nicht 
gewährleistet ist. 
 
Herr Kirchhöfer kann die geführte Diskussion nicht nachvollziehen. Seines Erachtens 
bedürfen die Gesellschaften weitestgehender Unabhängigkeit. Die Finanzpläne und 
bedeutungsvolle Angelegenheiten werden ohnehin dem Rat vorgelegt. Dem 
Vorschlag der Verwaltung kann er zustimmen. 
 
Herr Baumeister ist sich des schwierigen Themas bewusst, da keine rechtlichen 
Vorschriften in der Gemeindeordnung NW verankert sind. Der vorgelegte 
Weisungskatalog ist rechtlich überprüft worden, so dass keine Bedenken bestehen. 
Die Bedenken bezüglich Punkt 9 sind nachvollziehbar. Daher regt er an, das Wort 
„erheblich“ zu streichen. Ergänzend könne hinzugefügt werden, dass wesentliche 
stadtentwicklungspolitische Maßnahmen der Weisungsbefugnis des Rates 
unterliegen.  
 
Aufgrund der Vielzahl der Bedenken, hält Herr Bürgermeister Stötzel es für 
sachgerecht, keinen Beschluss herbeizuführen, sondern die Vorlage in den Rat zu 
schieben, um nochmals in den Fraktionen diskutieren zu können.  
 
Herr Köhl weist darauf hin, dass die Mitglieder der Gesellschaften durch den Rat 
gewählt werden. Daher sollte diesen Personen das erforderliche Vertrauen 
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entgegengebracht werden.  
 
Fazit: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss im Rat der Stadt Siegen kommt überein, keinen 
Beschluss zu fassen und die Vorlage in der kommenden Ratssitzung am 30.10.2002 
zu beraten. 
 

36. HFA 09.10.2002 
 
 
7. Bebauungsplan Nr. 315 „Am Siegenberg“ und 45. Änderung des 

Flächennutzungsplanes im Stadtteil Siegen-Oberschelden; 
hier:  
- Auf § 31 GO NW wird hingewiesen 
- Aufstellungsbeschlüsse gem. § 2 BauGB 
- Abwägung des Ergebnisses der Bürgerbeteiligung 
- Abwägung der Ergebnisse der Beteiligung der Träger öffentlicher Be- 
  lange und der Abstimmung mit den Nachbargemeinden 
- Feststellung der Umweltverträglichkeitsprüfung 
- Beschluss der Planentwürfe Bebauungsplan Nr. 315 „Am Siegenberg“  
  und 45. Änderung des Flächennutzungsplanes und ihre öffentliche  
  Auslegung 
- Vorstellung des Entwurfes der örtlichen Bauvorschriften im Bereich  
  des Bebauungsplanentwurfes Nr. 315 „Am Siegenberg“ 

 
Vorlagennr. 2045/2002 - Vorlage vom 22.07.2002 

 
Herr Brune informiert den Ausschuss über eine erforderliche Änderung der 
Gestaltungssatzung (Anlage 7). Auf Seite 3 in § 6, 1. Spiegelstrich muss es neu 
heißen: „für die Hauptgebäude andere Dächer als Satteldächer und Walmdächer mit 
einer Dachneigung von 25 ° - 45 ° vorsieht“.  
Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 30.09.2002 beschlossen, dass keine 
verbindliche Firstrichtung vorgeschrieben wird. Die maximale Drempelhöhe wird 
einheitlich auf 0,80 m festgesetzt. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1.  Der Rat der Stadt Siegen beschließt: 
 
  gem. § 2 (1) BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 315 "Am 

Siegenberg" im Stadtteil Siegen-Oberschelden, Gemarkung Oberschelden 
Flur 2 und 4. Das Plangebiet umfasst die Straße "Am Siegenberg" bis zum 
Ende des bebauten Grundstückes Am Siegenberg 15 mit westlich und östlich 
angrenzenden Grundstücken bis zu den bebauten Grundstücken Am 
Siegenberg 15, 16 und 18 sowie die Straße "Stadtweg" mit nördlich und östlich 
angrenzenden Grundstücken von der Einmündung in die Oberscheldener 
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Straße (L 907) bis zum Ende des an das bebaute Grundstück Stadtweg 8 
angrenzende Flurstück 132, Flur 4; 

 
  gem. § 2 (1 und 4) BauGB die Aufstellung der 45. Änderung des 

Flächennutzungsplanes der Stadt Siegen im Stadtteil Siegen-Oberschelden, 
Flur 2. 

  Das Plangebiet erfasst teilweise die an der Straße "Am Siegenberg" 
gelegenen Flurstücke 23 - 26, 29 - 36, 40, 41, 42, 110, 111, 127, 128, 129, 
131, 145 sowie das an der Straße "Stadtweg" gelegene Flurstück 144; 

 
 
   die im Rahmen der Bürgerbeteiligung gem. § 3 (1) BauGB und der Beteiligung 

der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB vorgebrachten 
Anregungen und Hinweise zu den vorliegenden Entwürfen Bebauungsplan Nr. 
315 "Am Siegenberg" und 45. Änderung des Flächennutzungsplanes gemäß 
der als Anlage 1 beigefügten Abwägung zu behandeln; die Anlage ist 
Bestandteil der Beschlussfassung; 

 
  den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 315 "Am Siegenberg" und den Entwurf 

der 45. Änderung des Flächennutzungsplanes und ihre öffentliche Auslegung 
(§ 3 Abs. 2 BauGB) mit Begründung bzw. Erläuterungsbericht (Anlagen 5 und 
6); 

  
2. Der Rat der Stadt Siegen nimmt zur Kenntnis, dass die Belange der 

Nachbargemeinden durch den Bebauungsplan Nr. 315 "Am Siegenberg" und die 
45. Änderung des Flächennutzungsplanes nicht berührt werden; 

 
3. Der Rat der Stadt Siegen stellt fest, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung und 

ein Umweltbericht im Sinne des Gesetzes zur Umsetzung der UVP-
Änderungsrichtlinie, der IVU-Richtlinie und weiterer EG-Richtlinien zum 
Umweltschutz (UVPG) nicht erforderlich ist; 

 
4. Der Rat der Stadt Siegen nimmt den Entwurf der Gestaltungssatzung (Anlage 7) 

unter Berücksichtigung des Beschlusses des Bauausschusses vom 30.09.2002 
bezüglich der Firstrichtung und der Drempelhöhe und der Änderung des § 6, 1. 
Spiegelstrich zustimmend zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung, das 
Verfahren zum Erlass der Satzung durchzuführen. 

 
Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 0 Enthaltungen 
 

36. HFA 09.10.2002 
 
 
8. Bebauungsplan Nr. 315 „Am Siegenberg“ in Siegen-Oberschelden; 

hier: Anordnung der Umlegung 
 

Vorlagennr. 1998/2002 - 22.07.2002 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen ordnet für das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 315 "Am 
Siegenberg" gemäß § 46 (1) BauGB in Verbindung mit § 45 BauGB die Umlegung 
an. 
 
Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 0 Enthaltungen 
 

36. HFA 09.10.2002 
9. Fahrzeugbeschaffung; 

hier: Überplanmäßige Mittelbereitstellung bei HHSt. 1.675.9352.6 
  

- Dringlichkeitsentscheidung - 
 
Vorlagennr. 2202/2002 - Vorlage vom 13.09.2002 

 
Herr Boller weist darauf hin, dass die Fahrzeugbeschaffung schon zu Beginn des 
Jahres hätte beschlossen werden können. Zudem hätte nach seiner Auffassung der 
Ausschuss für Umwelt, Landschaftspflege und Energie bei dieser konzeptionellen 
Entscheidung beteiligt werden müssen.  
 
Herr Bürgermeister Stötzel erklärt, dass zunächst eine außerplanmäßige 
Finanzierung sichergestellt werden musste. Darin sei das späte Erscheinen der 
Vorlage begründet.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen genehmigt die Dringlichkeitsentscheidung vom 23.09.2002, 
wonach bei der Haushaltsstelle 1.675.9352.6 - Anschaffung von Fahrzeugen, 
Maschinen und Geräten (nur Winterdienst) - Haushaltsmittel in Höhe von 80.000 € 
gem. § 82 Abs. 1 GO NW überplanmäßig zur Ersatzbeschaffung von drei 
Kleintraktoren für den Handstreuwinterdienst und von Winterdienstausrüstung 
(Streuer, Pflug) bereitgestellt werden. 
 
Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 1.631.9555.0 – 
85 Busdispositionssystem am ZOB, Baukosten – in entsprechender Höhe. 
 
Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 0 Enthaltungen 
 

36. HFA 09.10.2002 
 
 
10. Ausbau 36 K 4 / K 5 Giersbergstraße 

hier: Überplanmäßige Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung 
 

Vorlagennr. 2207/2002 - Vorlage vom 13.09.2002 
 
Beschlussvorschlag: 
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Der Rat der Stadt Siegen beschließt: 
 
Bei der Haushaltsstelle 1.650.9515.4 - 36 K 4 / K 5 Giersbergstraße, Baukosten - 
erfolgt die Bereitstellung einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung (VE) in 
Höhe von 800.000 € gemäß § 84 Abs. 1 GO i. V. m. § 82 Abs. 1 GO. 
 
Die Deckung erfolgt durch die Nichtinanspruchnahme der VE bei der Haushaltsstelle 
1.631.9555.0 - 85 Busdispositionssystem am ZOB, Baukosten - in entspr. Höhe. 
 
Der durch diese VE sowie der gegenüber der bisherigen Veranschlagung 
entstehende kassenmäßige Mehrbedarf in 2003 wird bei der Fortschreibung des 
Investitionsprogramms 2001 - 2005 haushaltsverträglich eingeplant. 
 
Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 0 Enthaltungen 
 

36. HFA 09.10.2002 
 
 
11. Weihnachtsprogramm Oberstadt 2002 

- Übernahme einer Finanzierungslücke 
 

Vorlagennr. 2260/2002 - Vorlage vom 01.10.2002 
 
Herr Rothenpieler erinnert an das Begehren des Rates, den Weihnachtsmarkt 
zugunsten der Oberstadt attraktiver zu gestalten. Nun erfolge eine Erweiterung des 
Marktes in der Unterstadt. Es sei bedauernswert, dass die Unterstadt sich nicht am 
Markt in der Oberstadt beteiligt. 
 
Herr Boller spricht sich für einen einheitlichen Weihnachtsmarkt aus. Bezüglich der 
Kostenstellen kritisiert er, dass kein Vergleich zum letzten Jahr anzustellen sei. Die 
großen Kostenunterschiede seien für ihn nicht nachvollziehbar.  
 
Herr Walter ist der Ansicht, dass die Oberstadt nur durch eine Ausdünnung des 
Marktes in der Unterstadt belebt werden könne.  
 
Herr Kühn macht geltend, dass der Weihnachtsmarkt in der Oberstadt einen 
Gegenpol zur Unterstadt ausmachen soll. Für dieses Jahr sind aufgrund der 
zeitlichen Situation wenig Änderungen möglich. Aber für das Jahr 2003 sollen im 
Rahmen der nächsten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und 
Liegenschaften Diskussionen geführt werden, um eine eindeutige Konzeption für den 
Markt zu entwickeln. Der Zuschuss dient nur dazu, das Programm an den 
Wochenenden und die Technik zu finanzieren. Ansonsten kann der Weihnachtsmarkt 
in der Oberstadt nicht gewährleistet werden. 
 
Herr Prof. Dr. Holzäpfel ist mit diesen Ausführungen nicht einverstanden. Die 
konkreten Kosten müssen dem Ausschuss vorgelegt werden. Er regt an, die Ist-
Zahlen des letzten Jahres als Basis zu belassen und nur einen Teuerungszuschlag 
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hinzuzurechnen. Ein Zuschuss könne in dieser Form nicht zugesagt werden. 
 
Herr Bertelmann sieht ähnliche Probleme in der Belebung der Oberstadt wie seine 
Vorredner, zumal sich der Ausschuss im vergangenen Jahr bereits gegen eine 
weitere Ausdehnung des Marktes in der Unterstadt ausgesprochen hat. 
Grundsätzlich ist er nicht gegen den Beschlussvorschlag, dennoch beantragt er, eine 
Höchstfinanzierung auf Basis der Ist-Zahlen bis zu einer Höhe von maximal 10 T€ zu 
bezuschussen. Um ähnliche Probleme für kommendes Jahr zu vermeiden, sollte sich 
der Ausschuss direkt zu Beginn des Jahres zusammensetzen und eine Konzeption 
ausarbeiten.  
 
Die eigentliche Bedeutung des Weihnachtsmarktes geht in der Diskussion verloren, 
so Herr Köhl. Es besteht die einheitliche Meinung, dass die Oberstadt gefördert 
werden muss. Ohne ein heutiges Votum wird die Attraktivierung gefährdet. 
 
Herr Mues bemerkt kritisch, dass die Öffnungszeiten des Marktes nicht 
händlerfreundlich gestaltet seien vor allem im Hinblick auf den Sonntag. Der 
Weihnachtsmarkt soll nicht aufgegeben werden. Er erhofft sich durch eine Beratung 
im Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften neue Erkenntnisse für 
das kommende Jahr. 
 
Herr Bürgermeister Stötzel weist darauf hin, dass der Weihnachtsmarkt in der 
Oberstadt einen sehr familiären Bezug hat. Dennoch unterstützt er den Vorschlag 
von Herrn Bertelmann, den Beschluss dahingehend zu ändern, dass ein Zuschuss 
nur bis zu einer Höhe von 10 T€ gewährt wird. 
 
Frau Schneider nimmt Stellung zu den Bedenken des Ausschusses und erläutert, 
dass der Markt in enger Zusammenarbeit mit den Händlern gestaltet wird. Sie 
können mit den in der Oberstadt erzielten Einnahmen nicht auskommen. Aus diesem 
Grund sind auch die Standplätze in der Kölner Straße kaum gefragt. Daher sollte für 
dieses Jahr nur ein „kleines Weihnachtsdorf“ in der Oberstadt eingerichtet werden. 
 
Beschluss (auf Antrag von Herrn Bertelmann): 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss des Rates der Stadt Siegen beschließt, die 
Realisierung des Weihnachtsprogramms in der Oberstadt entsprechend dem 
vorliegenden Konzept mit der Übernahme einer Finanzierung in einer Höhe von bis 
zu 10.000 Euro aus Strukturfördermitteln für die Oberstadt zu unterstützen. Die 
Abrechnung ist dem Haupt- und Finanzausschuss nach der Durchführung mit einzeln 
aufgeschlüsselten Kostenstellen erneut vorzulegen. 
 
Beratungsergebnis: 10 Stimmen dafür, 5 dagegen (CDU), 0 Enthaltungen 
 

36. HFA 09.10.2002 
 
 
12. Maßnahmen zur Dorferneuerung; 

hier: Prioritätenliste 2002 
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Vorlagennr. 2259/2002 - Vorlage vom 30.09.2002 

 
Beschluss: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss des Rates der Stadt Siegen stimmt den 
Vorschlägen zur Bewilligung von Zuschüssen für Maßnahmen der Dorferneuerung zu 
und beschließt die Mittelverteilung gemäß der Vorlage anliegenden Prioritätenliste für 
das Haushaltsjahr 2002. 
 
Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 0 Enthaltungen 
 

36. HFA 09.10.2002 
 
 
13. Stellenplan 2002; 

Einrichtung von zwei Mehrstellen in der Hauptamtlichen Wache der 
Abteilung 6/4 (Feuerschutz und Rettungsdienst) 

 
Vorlagennr. 2245/2002 - Vorlage vom 26.09.2002 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen beschließt, im Stellenplan 2002 die befristet bis Ende 2002 
in der Leitstelle der Feuerwehr eingerichtete Stelle nach Besoldungsgruppe A 9 mD 
BBesG nunmehr unbefristet auszuweisen und zusätzlich eine Mehrstelle im mittleren 
feuerwehrtechnischen Dienst nach Besoldungsgruppe A 8 BBesG einzurichten. 
 
Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 0 Enthaltungen 
 

36. HFA 09.10.2002 
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14. Haltestellenprogramm: 
Musterhaltestelle: IHW-Park in Eiserfeld, Eiserfelder Straße 
Musterhaltestelle: Siedlung in Gosenbach, Siegener Straße 
hier: Außerplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln 
 
- Dringlichkeitsentscheidung - 
 
Vorlagennr. 2210/2002 - Vorlage vom 24.09.2002 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen genehmigt die Dringlichkeitsentscheidung vom 04.10.2002, 
wonach bei der Haushaltsstelle 1.630.9403.7-42, ÖPNV-Investitionsmaßnahmen - 
Bau von Musterhaltestellen - Haushaltsmittel in Höhe von 165.000,00 € 
außerplanmäßig gemäß § 82 Abs. 1 GO bereitgestellt werden. 
 
Die Deckung erfolgt durch eine Investitionsförderung des Kreises Siegen-
Wittgenstein in Höhe von 132.000,00 € bei der Haushaltsstelle 1.630.3620.7-42 
ÖPNV-Investitionsmaßnahmen, Bau von Musterhaltestellen, Zuweisung des Kreises 
sowie durch Nichtinanspruchnahme von Mitteln bei der Haushaltsstelle 1.630.9500.9 
- Ausbau von Stadtstraßen - in Höhe von 33.000,00 € . 
 
Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 0 Enthaltungen 
 

36. HFA 09.10.2002 
 
 
 



  . . . 

 

STADT SIEGEN Vorlagennr. 
DER BÜRGERMEISTER 2208/2002 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich  1 
Fachbereich   Büro des Bürgermeisters 
Bearbeitet von:  Frau Münker 

Datum 
11.09.2002 

 
Beratungsfolge Ausschüsse – Rat X öffentlich  nicht öffentlich

 
Haupt- und Finanzausschuss 09.10.2002 

Rat 30.10.2002 

Betreff: 

Sitzungstermine 2003 für Rat / Haupt- und Finanzausschuss 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat / der Haupt- und Finanzausschuss legt für das Jahr 2003 folgende Sitzungs-
termine fest: 
 
  HFA      Rat 
 
 29.01.2003 05.02.2003 
 19.02.2003 (incl. Haushalt) 26.02.2003 (incl. Haushalt) 
 12.03.2003 26.03.2003 
 09.04.2003 
  Ferien 14.04. - 26.04.2003 
   30.04.2003 
 07.05.2003  21.05.2003 
 04.06.2003  18.06.2003 
 09.07.2003  23.07.2003 
  Ferien 31.07. - 13.09.2003 
 24.09.2003  08.10.2003 
 15.10.2003 
  Ferien 20.10. - 31.10.2003 
   05.11.2003 
 19.11.2003 (bei Bedarf) 26.11.2003 (bei Bedarf) 
 03.12.2003  17.12.2003 
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Sachverhalt / Begründung: 
 
Der Rat / der Haupt- und Finanzausschuss legt seine Sitzungstermine im Voraus 
fest. 
 
Berücksichtigt wurden: 
 
• die Sitzungstermine des Landtages NRW (soweit möglich)  
• die Haushaltsplanberatung in den Bezirks- und Fachausschüssen 3. bis Anfang  

6. Kalenderwoche  
• der Jahresempfang der IHK am 12. Februar 2003 
• die Hauptversammlung des Deutschen Städtetages vom 13. - 15. Mai 2003 
• der Beratungsvorlauf für Fachausschüsse nach den Sommerferien  

(für Termin HFA 24.09.) 
 
 
 
 
 
 
 
Ulf Stötzel 
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STADT SIEGEN Vorlagennr. 
DER BÜRGERMEISTER 2169/2002 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich  3 
Fachbereich   Kämmerei 
Bearbeitet von:  Herr Ladda 

Datum 
20.08.2002 

 
Beratungsfolge Ausschüsse – Rat X öffentlich  nicht öffentlich

 
Haupt- und Finanzausschuss 09.10.2002 

Rat 30.10.2002 

Betreff: 

Weisungsrecht des Rates der Stadt Siegen gegenüber den städtischen 
Vertretern in den Organen von Beteiligungsunternehmen; 
hier: Grundsatzentscheidung zur Ausgestaltung des Weisungsrechts 
gem. § 113 GO NW 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen trifft folgende Grundsatzentscheidung: 
 
Neben den in der Gemeindeordnung genannten für alle Beteiligungen geltenden Fäl-
len sind dem Rat der Stadt Siegen vor Beschlussfassung in den Unternehmensorga-
nen die nachstehend genannten Geschäftsvorfälle bei den Mehrheitsbeteiligungen 
der Stadt Siegen (KEG SIEGEN mbH, SVB GmbH) sowie der Technologiezentrum 
Siegen GmbH – TZ SI GmbH – (Anteil Stadt = 49,99 % bei Stimmrechtsparität der 
Gesellschafter Kreis Siegen-Wittgenstein und Stadt Siegen) zur Kenntnis zu geben, 
damit dieser Gelegenheit hat, von seinem Weisungsrecht nach § 113 GO NW 
Gebrauch zu machen: 
 
• Änderung des Gesellschaftsvertrages einschließlich Kapitalerhöhungen und  

–herabsetzungen; 
• Übernahme neuer Aufgaben und Zielsetzungen; 
• Übertragung von Aufgaben auf andere Unternehmen; 
• Verfügungen über Geschäftsanteile oder Teile von solchen; 
• Beitritt neuer Gesellschafter; 
• Beteiligung an anderen Unternehmen sowie der Erwerb, die Errichtung und die 

Anpachtung anderer Unternehmen; 
• Auflösung der Gesellschaft; 
• Änderung der Tarifpreise für Gas, Wärme und Wasser. 
• In allen sontigen Fällen, in denen die Beschlussfassung im Unternehmensorgan 

erhebliche finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Siegen hat. 
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Sachverhalt / Begründung: 
 
Nach § 113 GO NW haben die Vertreter der Gemeinde in Beiräten, Ausschüssen, 
Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsräten oder entsprechenden Organen von 
juristischen Personen oder Personenvereinigungen, an denen die Gemeinde beteiligt 
ist, die Interessen der Gemeinde zu verfolgen. Sie sind an die Beschlüsse des Rates 
und seiner Ausschüsse gebunden. 

 

Einschränkungen erfolgen hier jedoch durch gesellschaftsrechtliche Bestimmungen 
des Aktien- und GmbH-Gesetzes, die als Bundesrecht nach Art. 31 Grundgesetz 
ranghöher als die landesrechtlich in der Gemeindeordnung vorgesehenen Weisungs- 
und Kontrollbefugnisse sind. Die durch das Kommunalrecht dem Rat oder seinen 
Ausschüssen zugesprochenen Kompetenzen sind nur insoweit haltbar, als sie nicht 
mit dem GmbH- bzw. Aktiengesetz kollidieren. 

 

Dabei bestehen unterschiedliche Regelungen hinsichtlich der hier relevanten Unter-
nehmensorgane Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat. 

 

 

Gesellschafterversammlung 

 

In der Gesellschafterversammlung nehmen die Vertreter der Gemeinde die Rechte 
des Gesellschafters wahr. Dies ist jedoch die Gemeinde selbst als juristische Person, 
die sich lediglich, da sie als solche nicht handlungsfähig ist, zur Ausübung der ihr 
zustehenden Rechte eines von ihr bestimmten Vertreters bedient. Die Bindung an 
das Weisungsrecht betrifft daher nicht das Gesellschaftsrecht, sondern ausschließ-
lich das Rechtsverhältnis zwischen der Gemeinde und ihrem Vertreter. Eine Kollision 
zwischen Gesellschaftsrecht und Kommunalrecht findet mithin nicht statt. Insoweit 
gibt es in der Gesellschafterversammlung kein freies Mandat. Weisungen des Rates 
und seiner Ausschüsse sind daher bindend. 

 

 

Aufsichtsrat 

 

Das GmbHG schreibt die Bildung eines Aufsichtsrats nicht vor. Wenn, wie das bei 
KEG SIEGEN mbH  und SVB GmbH der Fall ist, ein Aufsichtsrat eingerichtet wird 
(fakultativer Aufsichtsrat), gelten nach § 52 Abs. 1 GmbHG für diesen verschiedene 
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Bestimmungen des Aktiengesetzes, aus denen sich die Unabhängigkeit der Auf-
sichtsratsmitglieder von externer Einflussnahme ergibt. Allerdings eröffnet § 52 
GmbHG die Möglichkeit, im Gesellschaftsvertrag Weisungsbefugnisse der Gemeinde 
vorzusehen. Die Gesellschaftsverträge von KEG SIEGEN mbH und SVB GmbH 
schließen die Anwendbarkeit des Aktiengesetzes jeweils aus. Insoweit ist hier ein 
Weisungsrecht gegeben, obwohl dies in den Verträgen nicht explizit formuliert ist. 

 

Gleichwohl entfaltet die Weisung für den Vertreter der Gemeinde lediglich eine Bin-
dung im Innenverhältnis zur Vertretungskörperschaft. Die bestellten Personen blei-
ben also dem Rat gegenüber für ihr Verhalten im Aufsichtsrat verantwortlich. Ande-
rerseits unterliegen auch die Mitglieder eines fakultativen Aufsichtsrates dem Grund-
satz der Unabhängigkeit und der Verpflichtung zur vorrangigen Wahrung der Gesell-
schaftsinteressen. Insoweit hat ein Handeln entgegen den Beschlüssen oder 
Weisungen des Rates keinen Einfluss auf die Rechtswirksamkeit der Be-
schlüsse des betreffenden Unternehmensorgans. 

 

Die Abgrenzung der Zuständigkeiten und Entscheidungsbefugnisse von Aufsichtsrat, 
Gesellschafterversammlung und Geschäftsführung ist in der Regel in den jeweiligen 
Gesellschaftsverträgen/Satzungen festgelegt. Zur weitergehenden Information ist der 
Vorlage als Anlage 1 eine Aufstellung beigefügt, die die Zuständigkeitsabgrenzung 
bei den Mehrheitsbeteiligungen SVB und KEG sowie dem TZ darstellt. Die jeweilige 
Zusammensetzung von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung ergibt sich aus 
Anlage 2. 

 

Aus ihrer Eigentümerstellung heraus sind die Gemeinden zur Steuerung und Kontrol-
le ihrer Beteiligungen berechtigt und verpflichtet. Es ist jedoch in das Ermessen jeder 
einzelnen Kommune gestellt, wie sie ihre Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten 
ausgestaltet. Wesentliche Steuerungsinstrumente sind  Weisungsbeschlüsse des 
Rates gegenüber den kommunalen Vertretern in den Unternehmensorganen sowie 
der Beteiligungsbericht, der regelmäßig die Entwicklung aller städtischen Beteiligun-
gen darstellt. Dabei stellt sich die Aufgabe, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
der Selbständigkeit der Unternehmen einerseits und der Steuerung und Kontrolle 
andererseits zu finden. Um die Verantwortlichkeit für die operative Unternehmenstä-
tigkeit nicht zu verwässern, müssen sich Steuerung und Kontrolle vornehmlich auf 
die Ergebnisse der Beteiligungen beziehen. Die in der Verwaltungsorganisation an-
zutreffende Feinsteuerung wird insoweit durch eine Grob- oder Globalsteuerung er-
setzt. 

 

Davon ausgehend sollte die Steuerung und Kontrolle der Minderheitsbeteiligungen 
auf die Ergebniskontrolle, d. h. auf die verwaltungsinterne Auswertung der Wirt-
schaftspläne und der Jahresabschlüsse sowie die Sicherstellung städtischer Interes-
senlagen, beschränkt bleiben. 
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Auch bei den Mehrheitsbeteiligungen KEG SIEGEN mbH und SVB GmbH sowie der 
TZ SI GmbH, sollte möglichst wenig in die Modalitäten der operativen Aufgabenerfül-
lung eingegriffen werden. Von der Möglichkeit der Weisungserteilung sollte daher nur 
bei zu definierenden bedeutsamen Geschäftsvorfällen Gebrauch gemacht werden. 

 

Bisher wurde lediglich in Bezug auf die Beteiligung an der SVB GmbH näher konkre-
tisiert, bei welchen Geschäftsvorfällen Weisungsbeschlüsse zu fassen sind. 

 

In der Anlage zur Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der Siegener Versorgungs-
betriebe GmbH  vom 21.11.1975 sind einzelne Geschäftsvorfälle, wie z. B. die Fest-
setzung und Änderung der allgemeinen Tarifpreise, die Übernahme neuer Aufgaben 
einschließlich von Aufgaben außerhalb des Stadtgebietes oder der Abschluss bzw. 
Änderung oder Aufhebung von Konzessions- und Demarkationsverträgen, aufge-
führt, die dem Rat der Stadt Siegen zur Kenntnis zu geben sind, damit das Wei-
sungsrecht ausgeübt werden kann. 

 

Konkretisierungen zur Ausgestaltung des Weisungsrechts bestehen bei den anderen 
Beteiligungen nicht. 

 

Um für die Zukunft weitestgehend zweifelsfrei die Mitwirkungsrechte des Rates der 
Stadt hinsichtlich der Steuerung und Kontrolle der Beteiligungsunternehmen zu defi-
nieren, wird empfohlen, durch eine Grundsatzentscheidung des Rates der Stadt aus 
Gründen der Rechtssicherheit für Rat und Verwaltung die weisungsrelevanten Un-
ternehmensvorgänge festzulegen. 

 

Im Spannungsfeld der einerseits vom Gesetzgeber gewollten Selbstverantwortung 
der Unternehmen und ihrer Beschlussorgane sowie andererseits der nach der GO 
NW dem Rat obliegenden Steuerungsmöglichkeit und –verantwortung wird vorge-
schlagen, bei folgenden  

 

relevanten Geschäftsvorfällen von Mehrheitsbeteiligungen ein Weisungsrecht nach § 
113 GO NW vorzusehen: 

 

• Änderung des Gesellschaftsvertrages einschließlich Kapitalerhöhungen und  
–herabsetzungen; 

• Übernahme neuer Aufgaben und Zielsetzungen; 
• Übertragung von Aufgaben auf andere Unternehmen; 
• Verfügungen über Geschäftsanteile oder Teile von solchen; 
• Beitritt neuer Gesellschafter; 
• Beteiligung an anderen Unternehmen sowie der Erwerb, die Errichtung und die 
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Anpachtung anderer Unternehmen; 
• Auflösung der Gesellschaft; 
• Änderung der Tarifpreise für Gas, Wärme und Wasser. 
• In allen sonstigen Fällen, in denen die Beschlussfassung im Unternehmensorgan 

erhebliche finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Siegen hat. 
 
Weitere Weisungsnotwendigkeiten können sich bei Minderheitsbeteiligungen erge-
ben, wenn eine Beteiligung des Unternehmens an einer anderen Gesellschaft beab-
sichtigt ist. Dies gilt insbesondere, wenn an einer Gesellschaft Gemeinden, Gemein-
deverbände oder Zweckverbände unmittelbar oder mittelbar mit mehr als 25 % betei-
ligt sind, wie dies z. B. bei der Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH 
der Fall ist (Anteil Stadt Siegen 11,3 %). Hier dürfen die städtischen Vertreter in der 
Gesellschaft einer Beteiligung der Gesellschaft an einer anderen Gesellschaft oder 
einer anderen Vereinigung in einer Rechtsform des privaten Rechts nur nach vorhe-
riger Entscheidung des Rates zustimmen. 
 
Unabhängig davon ist sowohl bei Mehrheits- als auch bei Minderheitsbeteiligungen 
eine weitergehende Einflussnahme des Rates der Stadt immer dann möglich, wenn 
an das Unternehmen Zahlungen aus dem Haushalt der Stadt bewirkt werden sollen. 
Im Rahmen des Etatrechtes des Rates der Stadt können durch entsprechende 
Haushaltsentscheidungen, z. B. über mögliche Verlustabdeckungen (siehe NAS 
gGmbH), die Interessen der Stadt/des Rates definiert werden. 
 
 
Darüber hinaus wird auf den jährlich erstellten Beteiligungsbericht verwiesen. Dieser 
enthält für sämtliche Beteiligungen alle steuerungsrelevanten Informationen (Ab-
schlussergebnis, Eigenkapitalausstattung, Umsatzerlöse, usw.), aufgrund dessen im 
Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten immer weitergehende Initiativen des Rates 
möglich sind. 
 
In Vertretung       Gesehen: 
 
 
 
 

Reinhold Baumeister       Ulf Stötzel 
I. Beigeordneter 
 
Anlagen 
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STADT SIEGEN Vorlagennr. 
DER BÜRGERMEISTER 2045/2002 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich  4 
Fachbereich   7 / Stadtplanung 
Bearbeitet von:  Herrn Thümmler 

Datum 
22.07.2002 

 
Beratungsfolge Ausschüsse – Rat X öffentlich  nicht öffentlich

 
Bezirksausschuss VI-Eiserfeld 04.09.2002 

Ausschuss für Umwelt, Landschaftspflege und Energie 10.09.2002 

Bauausschuss 30.09.2002 

Haupt- und Finanzausschuss 09.10.2002 

Rat 30.10.2002 

Betreff: 

Bebauungsplan Nr. 315 "Am Siegenberg" und 45. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes im Stadtteil Siegen-Oberschelden; 
hier:  Auf § 31 GO NW wird hingewiesen 
   Aufstellungsbeschlüsse gem. § 2 BauGB 
   Abwägung des Ergebnisses der Bürgerbeteiligung 
   Abwägung der Ergebnisse der Beteiligung der Träger öffentli-

cher Belange und der Abstimmung mit den Nachbargemeinden 
  Feststellung der Umweltverträglichkeitsprüfung 
  Beschluss der Planentwürfe Bebauungsplan Nr. 315 "Am Sie-

genberg" und 45. Änderung des Flächennutzungsplanes und 
ihre öffentliche Auslegung 

  Vorstellung des Entwurfes der örtlichen Bauvorschriften im Be-
reich des Bebauungsplanentwurfes Nr. 315 "Am Siegenberg" 

 

Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Rat der Stadt Siegen beschließt: 

  gem. § 2 (1) BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 315 "Am Sie-
genberg" im Stadtteil Siegen-Oberschelden, Gemarkung Oberschelden Flur 2 
und 4. Das Plangebiet umfasst die Straße "Am Siegenberg" bis zum Ende des 
bebauten Grundstückes Am Siegenberg 15 mit westlich und östlich angren-
zenden Grundstücken bis zu den bebauten Grundstücken Am Siegenberg 15, 
16 und 18 sowie die Straße "Stadtweg" mit nördlich und östlich angrenzenden 
Grundstücken von der Einmündung in die Oberscheldener Straße (L 907) bis 
zum Ende des an das bebaute Grundstück Stadtweg 8 angrenzende Flur-
stück 132, Flur 4; 
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  gem. § 2 (1 und 4) BauGB die Aufstellung der 45. Änderung des Flächennut-

zungsplanes der Stadt Siegen im Stadtteil Siegen-Oberschelden, Flur 2. 
  Das Plangebiet erfasst teilweise die an der Straße "Am Siegenberg" gelege-

nen Flurstücke 23 - 26, 29 - 36, 40, 41, 42, 110, 111, 127, 128, 129, 131, 145 
sowie das an der Straße "Stadtweg" gelegene Flurstück 144; 

 
   die im Rahmen der Bürgerbeteiligung gem. § 3 (1) BauGB und der Beteiligung 

der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB vorgebrachten Anre-
gungen und Hinweise zu den vorliegenden Entwürfen Bebauungsplan Nr. 315 
"Am Siegenberg" und 45. Änderung des Flächennutzungsplanes gemäß der 
als Anlage 1 beigefügten Abwägung zu behandeln; die Anlage ist Bestandteil 
der Beschlussfassung; 

 
  den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 315 "Am Siegenberg" und den Entwurf 

der 45. Änderung des Flächennutzungsplanes und ihre öffentliche Auslegung 
(§ 3 Abs. 2 BauGB) mit Begründung bzw. Erläuterungsbericht (Anlagen 5 und 
6); 

  
2. Der Rat der Stadt Siegen nimmt zur Kenntnis, dass die Belange der Nachbarge-

meinden durch den Bebauungsplan Nr. 315 "Am Siegenberg" und die 45. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes nicht berührt werden; 

 
3. Der Rat der Stadt Siegen stellt fest, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung und 

ein Umweltbericht im Sinne des Gesetzes zur Umsetzung der UVP-Änderungs-
richtlinie, der IVU-Richtlinie und weiterer EG-Richtlinien zum Umweltschutz 
(UVPG) nicht erforderlich ist; 

 
4. Der Rat der Stadt Siegen nimmt den Entwurf der Gestaltungsvorschriften (Anla-

ge 7) zustimmend zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung, das Verfahren zum 
Erlass der Satzung durchzuführen. 

 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Ziel der Bauleitpläne Bebauungsplan Nr. 315 "Am Siegenberg" und 45. Änderung 
des Flächennutzungsplanes ist es, der verstärkt festzustellenden Nachfrage nach 
Wohnraum in den ländlich geprägten Stadtteilen der Stadt Siegen zu entsprechen.  
 
Bei der vorliegenden Planung in Oberschelden geht es darum, einen Westhang öst-
lich der Straße "Am Siegenberg" der Wohnbebauung zuzuführen, wodurch ca. 11 
Neubaugrundstücke entstehen. Um den Bebauungsplan - § 8 (2) BauGB folgend - 
aus dem Flächennutzungsplan (FNP) entwickeln zu können, muss der wirksame 
FNP der Stadt Siegen geändert werden.  
 
Die Zustimmung der Bezirksregierung Arnsberg (Bezirksplanungsbehörde) zur Be-
kanntgabe und Anpassung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung gem. 
§ 20 LPLG NW liegt vor.  
 
Die frühzeitige Bürgerbeteiligung wurde Ende August bis Mitte September 2001 
durchgeführt, die Träger öffentlicher Belange (TÖB) beteiligt und die Planung mit 
den Nachbargemeinden abgestimmt.  
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Von den Nachbargemeinden wurden keine Anregungen und Hinweise vorgebracht. 
Ansonsten eingegangene Anregungen und Hinweise sind als Anlage 2 dieser Vor-
lage beigefügt. Sie sind ebenso wie die Abwägung Bestandteil der Vorlage.  
 
Für das "Neubaugebiet" im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 315 "Am Sie-
genberg" sind örtliche Bauvorschriften gem. § 86 BauO NW im Entwurf erarbeitet 
worden. Dadurch soll ein Rahmen für eine regionaltypische Baugestaltung abge-
steckt werden, so dass sich das Neubaugebiet in die umgebende Bebauung einfügt. 
Der Entwurf der örtlichen Bauvorschriften (Anlage 7) wird in der Sitzung vorgestellt. 
Er soll im Rahmen der öffentlichen Auslegung der Bauleitplanentwürfe ebenfalls der 
Öffentlichkeit vorgestellt werden.  
 
Eine Umweltverträglichkeitsprüfung und ein Umweltbericht im Sinne des Gesetzes 
zur Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie, der IVU-Richtlinie und weiterer Richtli-
nien zum Umweltschutz - UVPG - sind für den Bebauungsplan Nr. 315 "Am Siegen-
berg" nicht erforderlich, da die in der Anlage 1 (Liste "UVP-pflichtige Vorhaben") zu 
§ 17 UVPG enthaltenen Grenzwerte nicht erreicht werden.  
 
Weitere Einzelheiten zur Planung bitte ich, der Begründung (Anlage 5) bzw. dem Er-
läuterungsbericht (Anlage 6) zu den Bauleitplanentwürfen zu entnehmen.  
 
FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN  ja   bei Realisierung der Maßnahme  nein  
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 Ja, mit 

 

 
Haushaltsstelle 

 
 
In Vertretung        
 
 
Brune 
Stadtbaurat 
 
Anlagen 
 
Anlage 1 - Abwägung / Stellungnahmen zu den eingegangenen Anregungen der 

Bürger und Träger öffentlicher Belange (TÖB) 
Anlage 2 - Niederschrift über die Bürgerbeteiligung 
  Schreiben der Bürger mit Anregungen 
  Schreiben der Träger öffentlicher Belange (TÖB) mit Anregungen 
Anlage 3 - Übersichtsplan BP-Nr. 315 "Am Siegenberg" 
Anlage 4 - Übersichtsplan 45. Änderung des Flächennutzungsplanes 
Anlage 5 - Begründung zum BP-Nr. 315 "Am Siegenberg" 
Anlage 6 - Erläuterungsbericht zur 45. Änderung des Flächennutzungsplanes 
Anlage 7 - Entwurf der örtlichen Bauvorschriften (Gestaltungssatzung) 
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Anlage 1 
 
 
 

Bauleitplanung der Stadt Siegen im  Stadtteil Siegen-Oberschelden 
Bebauungsplan Nr. 315 "Am Siegenberg" 
45. Änderung des Flächennutzungsplanes 

 
 

Abwägung / Stellungnahme zu den eingegangenen Anregungen und Hinweisen  
der Bürger und Träger öffentlicher Belange 
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1. Stellungnahme zum Schreiben der Bewohner des Hauses Am Siegenberg 24 

vom 27.08.2001 
 
 Die Bewohner sind Eigentümer eines Grundstückes östlich der Straße "Am Sie-

genberg", das durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 315 einer Bebau-
ung zugeführt werden soll. 

 Sie bitten aus Gründen der Neutralität und Objektivität, dass die Umlegung 
durch die Stadt Siegen durchgeführt wird. 

 
 Das Schreiben betrifft nicht die Aufstellungsverfahren der vorliegenden Bauleit-

pläne, sondern das Umlegungsverfahren. 
 Da eine freiwillige, private Umlegung nicht das Einverständnis aller Grund-

stückseigentümer findet und um eine zügige Realisierung des Bebauungsplanes 
nach dessen In-Kraft-Treten sicherzustellen, hat die Verwaltung in Vorbereitung 
auf eine Umlegung durch die Stadt Siegen eine gesonderte Vorlage zur Anord-
nung der Umlegung gefertigt, die ab dem Bauausschuss in den städtischen 
Gremien parallel zu dieser Verwaltungsvorlage beraten wird. 

 
 
2. Stellungnahme zum Vorschlag eines Bürgers für die Zuteilung von Grundstü-

cken bei einer Umlegung vom 06.09.2001 
 
 Der Bürger, der Eigentümer von Grundstücken östlich der Straße "Am Siegen-

berg" ist, die durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 315 einer Bebau-
ung zugeführt werden sollen, hat anhand eines Lageplanes einen Vorschlag er-
arbeitet, wie er seine Grundstücke (Nr. 4 und Nr. 6) im Zuge einer Umlegung zu-
geteilt haben möchte. 

 
 Der Vorschlag des Bürgers betrifft nicht die Aufstellungsverfahren der vorliegen-

den Bauleitpläne, sondern das Umlegungsverfahren. 
 Die Geschäftsstelle Umlegung der Abteilung Vermessung wurde zuständigkeits-

halber über den Vorschlag informiert. 
  
 
3. Stellungnahme zum Schreiben des Vorsitzenden der Waldgenossenschaft 

"Hauberg Oberschelden" und seines Stellvertreters vom 11.09.2001 
 
 Die Absender des Schreibens weisen darauf hin, dass die Straßen "Stadtweg" 

und "Am Siegenberg" auch der Holzabfuhr dienen und die jetzigen Straßenbrei-
ten dafür ausreichend sind. Bei einer Umgestaltung der Straßen muss die Holz-
abfuhr gewährleistet bleiben. Es wird gebeten, bei verkehrsberuhigtem Ausbau 
der Straße "Am Siegenberg" kein Pflaster zu verwenden, weil unter der hohen 
Achslast der Holzfahrzeuge Pflaster instabil sein kann. 

 Ferner wird gebeten, die an die im Bebauungsplan festgesetzten Ausgleichsflä-
chen angrenzenden Restflächen für die Forstnutzung in das Umlegungsgebiet 
miteinzubeziehen. 

 Abschließend wird mitgeteilt, dass nach Kenntnisstand der Absender des 
Schreibens ein Teil des Stadtweges als bestehende (historische) Straße einge-
stuft ist und bei einem Umbau das BauGB nicht zutreffend ist (gemeint ist, dass 
die Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach Erschließungsbeitragsrecht 
nicht möglich ist). 
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 Durch den Ausbau der Straßen "Stadtweg" und "Am Siegenberg" wird die Be-

nutzung der Verkehrsflächen durch die Holzabfuhr nicht beeinträchtigt. 
 Die Bitte hinsichtlich der Oberflächenbefestigung der Straße "Am Siegenberg", 

der Vorschlag bezüglich des Umfanges des Umlegungsgebietes und die Mittei-
lung bezüglich der Straße "Stadtweg" als "historische Straße" betreffen nicht die 
Aufstellungsverfahren der vorliegenden Bauleitpläne. 

 Die dafür zuständigen Fachabteilungen Straße und Verkehr (Oberflächenbefes-
tigung der Straße "Am Siegenberg"), Geschäftsstelle Umlegung (Umfang des 
Umlegungsgebietes) und Bauverwaltung (Einordnung der Straße "Stadtweg" als 
"historische Straße") wurden entsprechend informiert. 

 
 
4. Stellungnahme zum Schreiben der Bewohner des Hauses Stadtweg 7 vom 

25.09.2001 
 
 Die Bewohner sind der Meinung, dass der jetzige Ausbauzustand der Straße 

"Stadtweg" ausreicht und ein Ausbau, wie im Bebauungsplanentwurf vorgese-
hen, nicht erforderlich ist. 

 Ferner wird gebeten, zu überprüfen, ob es sich bei der Straße "Stadtweg" um 
eine "historische Straße" handelt und ob in früheren Zeiten von Anliegern Eigen-
leistungen im Straßenbau erbracht wurden. 

 In abschließenden Anmerkungen wird das Erschließungsbeitragsrecht der 
Kommunen kritisiert. 

  
 Die Abstimmung mit der Fachabteilung Straße und Verkehr hat ergeben, dass 

zur verkehrsgerechten Erschließung des Bebauungsplangebietes und zur Ge-
währleistung von Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehres (auch des Fußgän-
gerverkehres) der Stadtweg im Kurvenbereich eine Aufwertung benötigt und ein-
seitig mit einem Gehweg versehen werden muss, der bis zum bestehenden 
Fußgängerüberweg im Knotenpunkt Oberschelder Straße / Gosenbacher Straße 
/ Stadtweg führt. 

 Die Fragen bezüglich der Einordnung des Stadtweges als "historische Straße", 
bisheriger Eigenleistungen von Anliegern und die Anmerkungen zum Erschlie-
ßungsbeitragsrecht betreffen nicht die Aufstellungsverfahren der vorliegenden 
Bauleitpläne, sondern das Erschließungsbeitragsrecht. 

 Die dafür zuständige Abteilung Bauverwaltung wurde entsprechend informiert. 
Sie wird alle Fragen im Rahmen der Erhebung von Erschließungsbeiträgen ü-
berprüfen. 

 
 
5. Stellungnahme zum Schreiben des NABU (Naturschutzbund Deutschland) vom 

19.07.2001 
 
  Der NABU hat gegen die Bauleitpläne keine Bedenken. Er weist aber darauf hin, 

dass bei der Bebauung darauf geachtet werden soll, dass Regenwasser von 
versiegelten Flächen (Pflaster, Dachflächen) nicht in die Kanalisation geleitet, 
sondern einer Versickerung zugeführt wird. 

 
 Die vorhandene Bebauung im Bebauungsplangebiet wird abwassertechnisch 

über Mischkanalisation entsorgt. 
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 Das Niederschlagswasser der Neubauflächen wird, wie unter Punkt 12. "Entsor-

gung der Neubauflächen des Bebauungsplangebietes (Schmutz- und Regen-
wasser), Erdaushub bei Baumaßnahmen, Müllentsorgung" dargelegt, über priva-
te Rigolen in den Untergrund versickert. 

 Insofern wird dem Hinweis des NABU gefolgt. 
 
 
6. Stellungnahmen der Vertreter bergbaulicher Belange (Bezirksregierung Arns-

berg, Abteilung 8 Bergbau und Energie NRW und Bergamt Recklinghausen) 
vom 24.07.2001 und 16.01.2002 

 
 Die Vertreter bergbaulicher Belange stellen fest, dass das Plangebiet des Be-

bauungsplanes Nr. 315 und damit auch die 45. Flächennutzungsplanänderung 
über 2 inzwischen erloschenen Bergwerksfeldern liegt und dass westlich der 
Plangebiete ein Stollen aufgefahren wurde, der sich nach Südwesten erstreckt 
(Bergamt Recklinghausen). 

 Es sind in den vorliegenden Unterlagen, die aufgrund von Kriegseinwirkungen 
unvollständig oder verloren gegangen sind, keine weiteren Eintragungen vor-
handen. Vorsorglich wird vom Bergamt Recklinghausen auf das mögliche Vor-
handensein von oberflächennahen, nicht bekannten Grubenbauen hingewiesen 
und gebeten, bei der Durchführung von Bauvorhaben gefundene Anzeichen e-
hemaliger bergbaulicher Tätigkeit unverzüglich dem Bergamt zu melden. 

 Die Bezirksregierung Arnsberg empfiehlt, seitens der Stadt Siegen einen Sach-
verständigen einzuschalten und Baugrunduntersuchungen (z. B. Bohrungen) 
durchzuführen, da sie keine Aussage darüber treffen kann, inwieweit in dem au-
ßerhalb der Plangebiete liegenden Stollen Abbau umgegangen ist, der mögli-
cherweise doch in die Plangebiete hineinreicht. 

 
 Bezüglich der Frage der Probebohrungen bzw. des Einschaltens eines Sachver-

ständigen seitens der Stadt Siegen wurde die Abteilung Recht und Versiche-
rungen um Stellungnahme gebeten, ob solch eine Untersuchungspflicht der 
Stadt Siegen hinsichtlich Überresten bergbaulicher Tätigkeit besteht. 

 Die Abteilung kommt zu dem Ergebnis, dass im Bebauungsplan eine Kenn-
zeichnung der Flächen, unter denen der Bergbau umgegangen ist, mit dem Hin-
weis reicht, dass für den Fall bergbaulicher Vorbelastung besondere Siche-
rungsmaßnahmen am konkreten Gebäudestandort vorzunehmen sind. 

 Dementsprechend wurde im vorliegenden Bebauungsplanentwurf verfahren und 
auch der vorsorgliche Hinweis des Bergamtes Recklinghausen mit der Bitte um 
Unterrichtung übernommen. 

 Letzteres ist auch noch in der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 315 unter 
Punkt 7. aufgeführt. 

 Auch im Erläuterungsbericht zur 45. Änderung des Flächennutzungsplanes wird 
unter Punkt 7. auf die erloschenen Bergwerksfelder und auf das möglicherweise 
Vorhandensein oberflächennaher, nicht bekannter Grubenbauen hingewiesen. 
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7.  Stellungnahme zum Schreiben des Westfälischen Amtes für Denkmalpflege vom 

02.08.2001 
 
 Das Amt hat gegen die vorliegende Planung keine denkmalpflegerischen Be-

denken. 
 Es regt jedoch an, zukünftig generell in den Erläuterungsbericht bzw. in die Be-

gründung den Ordnungspunkt "Denkmalschutz und Denkmalpflege" aufzuneh-
men. 

 
 Der Anregung wurde in der vorliegenden Begründung bzw. im vorliegenden Er-

läuterungsbericht gefolgt. 
 
 
8. Stellungnahme zum Schreiben des Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-

Westfalen (Straßen NRW) vom 10.08.2001 
 
 Der Landesbetrieb hat gegen die Bauleitpläne keine grundsätzlichen Bedenken. 
 Er weist im Falle des Bebauungsplanes Nr. 315 darauf hin, dass bei einem Aus-

bau der Anbindung an die L 907 (Oberschelder Straße) innerhalb der Ortsdurch-
fahrt Oberschelden keine Kosten auf den Bauträger der klassifizierten Straße 
zukommen dürfen. 

 
 Im  Zuge  des Ausbaues  des  Stadtweges  muss  auch dessen Anbindung an 

die L 907 ausgebaut werden. Der Hinweis bezüglich der Kosten für den Ausbau 
der Anbindung wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
9. Stellungnahme zum Schreiben des Westfälischen Museums für Archäologie, 

Amt für Bodendenkmalpflege, vom 14.08.2001 
 
 Das Amt für Bodendenkmalpflege teilt mit, dass bodendenkmalpflegerische Be-

lange nach bisherigem Kenntnisstand nicht berührt werden. Es wird jedoch dar-
auf hingewiesen, dass bei Bodeneingriffen bodendenkmalrelevante Funde ent-
deckt werden können. Die Entdeckung ist der Gemeinde und / oder dem Westfä-
lischen Museum für Archäologie unverzüglich anzuzeigen. Der Hinweis sollte in 
den Bebauungsplan aufgenommen werden. 

  
 Der Hinweis wurde, wie gewünscht, in den vorliegenden Bebauungsplanentwurf 

aufgenommen. 
 
 
10. Stellungnahme zum Schreiben des Staatlichen Umweltamtes Siegen vom 

14.08.2001 
 
 Das Staatliche Umweltamt hat aus Sicht der Wasserwirtschaft Anregungen vor-

gebracht. 
 Die Entscheidung bezüglich der Niederschlagswasserbeseitigung ist dem Amt 

zur Zustimmung vorzulegen. 
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 Ferner wird auf ein namenloses Fließgewässer am nordwestlichen Rand des 

Plangebietes des Bebauungsplanes Nr. 315 verwiesen. Neben allgemeiner Aus-
führungen zur Erhaltung und Entwicklung von Fließgewässern wird mitgeteilt, 
dass zur naturnahen Entwicklung und Unterhaltung des namenlosen Fließge-
wässers eine beiderseitige Breite des Uferstreifens von je der Breite des Ge-
wässers von Böschungsoberkante bis Böschungsoberkante, mindestens aber 
5,00 m, freizuhalten ist. 

 
 Das Staatliche Umweltamt wird im Rahmen der Benachrichtigung der Träger 

öffentlicher Belange (TÖB) über die öffentliche Auslegung der Bauleitplanent-
würfe über die Entscheidung der Stadt Siegen bezüglich der Niederschlagswas-
serbeseitigung informiert und um Zustimmung gebeten. 

 Das namenlose Gewässer hat eine Breite von bis zu 1,00 m, so dass ein beid-
seitiger Uferstreifen von 5,00 m freizuhalten ist. 

 Soweit dieser Uferstreifen im Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 315 liegt, ist 
er im vorliegenden Bebauungsplanentwurf als Schutzstreifen festgesetzt wor-
den, der von baulichen Anlagen, Nebenanlagen und Geländeaufhöhungen frei-
zuhalten ist. 

 
 
11. Stellungnahme zum Schreiben des BUND (Bund für Umweltschutz und Natur-

schutz Deutschland) vom 17.08.2001 
 
 Der BUND stimmt im Prinzip den Bauleitplänen zu. 
 Hinsichtlich des geplanten Ausgleiches der Eingriffe in Natur und Landschaft 

wird bemerkt, dass anstelle des vorgesehenen gestuften Waldaufbaues eine, 
aus Sicht des BUND höher zu bewertende, offene Wiese geschaffen werden 
sollte. 

 Die Anlage von Gärten und Grünland wird sehr positiv gesehen. Mit Bepflan-
zungen durch ortsansässige Bäume und Sträucher sollte sehr sparsam umge-
gangen werden. 

 
 Durch den Bebauungsplan wird in eine größere Waldfläche (Fichtenhochwald) 

eingegriffen, die 1999 größtenteils abgeholzt wurde. 
 Aus forstlicher Sicht wird durch den Bebauungsplan Wald in Baugebiet umge-

wandelt, was zu einem Waldverlust führt, der durch forstliche Maßnahmen aus-
zugleichen ist. Waldumwandlung und Ausgleich bedürfen nach Landesforstge-
setz der Zustimmung des Forstamtes. 

 Das Forstamt hat in seiner Stellungnahme zu den vorliegenden Bauleitplänen 
mitgeteilt, dass aus forstbehördlicher Sicht keine Bedenken bestehen und dass 
durch die Anlage eines stufig aufgebauten Waldrandes der Waldverlust weitge-
hend ausgeglichen wird. 

 Der im Bebauungsplanentwurf festgesetzte stufig aufgebaute Waldrand wird, 
wenn er seine volle ökologische Wirksamkeit erreicht hat, von großer Bedeutung 
für den Naturhaushalt und eine Vielzahl von wild lebenden Tieren und Pflanzen 
sein. 

 Aus den v. g. Gründen ist im Bebauungsplanentwurf ein gestufter Waldaufbau 
festgesetzt. 

 Dem Wunsch des BUND, anstelle des gestuften Waldaufbaues eine offene Wie-
se zu schaffen, wird nicht gefolgt. 
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 Bezüglich des Hinweises auf sparsamen Umgang mit Bäumen und Sträuchern 

wird davon ausgegangen, dass die künftigen Bauherrn bei der Anlage ihrer Gär-
ten / Grünflächen schon aus Gründen der Besonnung und Belichtung und auch 
aus Kostengründen kein Übermaß an Bäumen und Sträuchern anpflanzen wer-
den. 

 Der Bedarf einer dem Hinweis des BUND entsprechenden Regelung im Rahmen 
des Bebauungsplanes ist nicht gegeben. 

 
 
12. Stellungnahme zu den Schreiben des Kreises Siegen-Wittgenstein vom 20.08. 

und 22.08.2001 
 
 Der Kreis teilt mit, dass eigene Planungen oder Maßnahmen oder auch von ihm 

zu vertretende Belange durch die Bauleitpläne nicht berührt werden. 
 Er weist darauf hin, 
 
 - dass überschüssiger Erdaushub zu vermeiden ist und wie dennoch anfallen-

der überschüssiger Bodenaushub zu verwenden oder zu beseitigen ist, 
 
 - dass zum Schutz der Ufer von Gewässern und zur Sicherung der Gewässer-

unterhaltung ein Schutzstreifen erforderlich ist, 
 
 - dass Aufbau und Pflanzenwahl der vorgesehenen Waldrandgestaltung (ge-

stufter Waldaufbau) sich an einer Broschüre des Kreises orientieren sollen, 
 
 - dass bei dem vorgesehenen Ausgleich innerhalb der privaten Garten- / Grün-

landbereiche eine Darstellung erforderlich ist, in welcher Form z. B. heimische 
Anpflanzungen erbracht werden sollen (Pflanzenzahl etc.). 

 
 Ergänzend wird für alle Ausgleichsdarstellungen empfohlen, die verwendeten 

Pflanzqualitäten anzugeben. 
 
 Der Hinweis bezüglich überschüssigen Erdaushubes ist in den Bebauungsplan-

entwurf aufgenommen worden und auch in der Begründung aufgeführt. 
 Der Gewässerschutzstreifen ist, soweit er im Bebauungsplangebiet liegt, im Be-

bauungsplanentwurf festgesetzt worden. 
 Aufbau und Pflanzenwahl des gestuften Waldaufbaues sind als Anlage der Be-

bauungsplanbegründung beigefügt. 
 Die Pflanzzahl für die privaten Gärten / Grünlandbereiche ist im Bebauungsplan-

entwurf festgesetzt. 
 Die Pflanzqualität für alle Ausgleichsmaßnahmen ist als Hinweis im Bebauungs-

planentwurf aufgeführt. 
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 B e g r ü n d u n g 
 
 zum Bebauungsplan Nr. 315 ΑAm Siegenberg≅ 
 der Stadt Siegen im Stadtteil Oberschelden 
 
 
 
1. Plangebiet 
 

Das Plangebiet liegt im Stadtteil Oberschelden, Gemarkung Oberschelden Flur 
2 und 4. Es umfasst die Straße ΑAm Siegenberg≅ bis zum Ende des bebauten 
Grundstückes Am Siegenberg, Haus-Nr. 15, mit westlich und östlich angrenzen-
den Grundstücken bis zu den bebauten Grundstücken Am Siegenberg, Haus-
Nr. 15, 16 und 18, sowie die Straße ΑStadtweg≅ mit nördlich und östlich an-
grenzenden Grundstücken von der Einmündung in die Oberscheldener Straße 
(L 907) bis zum Ende des an das bebaute Grundstück Stadtweg, Haus-Nr. 8, 
angrenzende Flurstück 132, Flur 4. Die Größe des Plangebietes beträgt 2,42 
ha. Es ist als Ergänzung zur Plangebietsbeschreibung im nachstehenden Lage-
plan umgrenzt.      
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2. Darstellung im Flächennutzungsplan (FNP) 
 

Im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Siegen ist das Bebauungs-
plangebiet als Allgemeines Wohngebiet (WA), Fläche für die Landwirtschaft und 
Fläche für die Forstwirtschaft dargestellt. Um den Bebauungsplan, durch den 
Bereiche an der Straße ΑAm Siegenberg≅ und ΑStadtwald≅ einer Bebauung 
zugeführt werden sollen, aus dem Flächennutzungsplan entwickeln zu können, 
muss der Flächennutzungsplan so geändert werden, dass diese Flächen als 
WA-Gebiet und Grünfläche (Ausgleichsfläche) dargestellt werden. Dabei wird 
auch ein bisher als Fläche für die Landwirtschaft dargestellter Grundstücksbe-
reich künftig als WA-Gebiet dargestellt werden, da dort ein Wohnhaus nach ∋ 35 
(2) - Bauen im Außenbereich - zugelassen und realisiert wurde. Insofern wird 
durch die Flächennutzungsplanänderung die Darstellung im FNP mit der tat-
sächlichen Nutzung in Einklang gebracht. Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in 
Natur und Landschaft durch das Vorhaben wurden gemäß Auflagen zur Bauge-
nehmigung auf dem Grundstück selbst durchgeführt. 

 
Die Flächennutzungsplanänderung wird parallel zum Bebauungsplanverfahren 
betrieben. 

 
Die Zustimmung der Bezirksregierung Arnsberg (Bezirksplanungsbehörde) zur 
Bekanntgabe und Anpassung an die Ziele der Raumordnung und Landespla-
nung gem. ∋ 20 LPLG NW liegt vor.  

 
 
3. Planungsanlass und städtebauliche Zielsetzung 
 

Bei dem von dem Bebauungsplan ΑAm Siegenberg≅ erfassten Gebiet handelt 
es sich um einen schon älteren Siedlungsbereich am südlichen Ortseingang von 
Oberschelden, östlich der Oberschelder Straße (L 907). 
Das Gebiet wird über die Straßen ΑStadtweg≅ und ΑAm Siegenberg≅ erschlos-
sen. 

 
Die Straße ΑAm Siegenberg≅ erschließt 13 Wohngebäude, vorwiegend 1-ge-
schossige Einfamilienhäuser und ist auf einer Länge von 200 m nur einseitig 
angebaut. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite beginnt ein Westhang, 
dessen Fichtenbestand abgeholzt worden ist. Der Westhang steigt mit einer 
Neigung von  20 - 25 % bis auf 355 m über NN am südöstlichen Rand des 
Plangebietes an.  

 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes ΑAm Siegenberg≅ soll dieser Be-
reich, der planungsrechtlich dem städtebaulichen Außenbereich (∋ 35 BauGB) 
zuzuordnen ist, zur Abrundung des vorhandenen Siedlungsbereiches in einer 
Tiefe von etwa 30 m der Bebauung mit Einfamilienhäusern zugeführt werden. 
Dadurch entstehen ca. 10 weitere Baugrundstücke an der Straße ΑAm Siegen-
berg≅. Ein weiteres Baugrundstück ergibt sich östlich des Stadtweges gegen-
über dem bebauten Grundstück Stadtweg, Haus-Nr. 8. Die neu entstehenden 
Baugrundstücke kommen der Nachfrage, auch im Stadteil Oberschelden, nach 
Bauflächen für Einfamilienhäuser entgegen. 
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Mit im Bebauungsplangebiet liegen neben den neuen Bauflächen und den Er-
schließungsstraßen ΑStadtweg≅ und ΑAm Siegenberg≅ auch die schon bebau-
ten Grundstücke Am Siegenberg, Haus-Nr. 1, 3, 5, 7, 9 und 11, sowie Stadtweg, 
Haus-Nr. 7, um den Bereich insgesamt städtebaulich abzusichern.  

 
 
4. Festsetzungen des Bebauungsplanes 
 

Als Art der baulichen Nutzung wird sowohl für die vorhandene als auch neue 
Bebauung ΑAllgemeines Wohngebiet≅ (WA) mit einer 1-geschossigen Bebau-
ung in Form von Einzelhäusern in offener Bauweise festgesetzt. Als Ausnahme 
kann zugelassen werden, dass die Zahl Vollgeschosse um ein Geschoss erhöht 
werden darf, wenn wegen der Hanglage das Untergeschoss als Vollgeschoss 
angerechnet werden muss. Zur Vermeidung talseitig überhöher Gebäude wird 
eine max. talseitige Traufhöhe von 6,80 m - bezogen auf das geplante Gelände 
i. S. d. ∋ 2 (4) BauO NW - festgesetzt. Zur Erhaltung der baulichen Eigenart und 
Nutzungsstruktur des Siedlungsbereiches wird die höchstzulässige Zahl der 
Wohnungen je Wohngebäude auf max. 2 Wohnungen beschränkt. Für alle Bau-
grundstücke wird als Grundflächenzahl (GRZ) die Obergrenze des ∋ 17 BauN-
VO von 0,4 festgesetzt. Die Geschossflächenzahl (GFZ) wird auf 0,6 festge-
setzt, um ein zu großes Bauvolumen bzw. eine zu große Baumasse zu verhin-
dern. 

 
In den WA-Gebieten werden die nach ∋ 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zu-
lässigen Nutzungen - Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht stö-
rende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und 
Tankstellen -  ausgeschlossen, da sie sich nicht in den hier vorgesehenen 
Wohngebietscharakter einfügen. 

 
 

5. Verkehrserschließung 
 

Die Erschließung des Siedlungsbereiches erfolgt von der Oberschelder Straße 
(L 907) aus über die Straßen ΑStadtweg≅ und ΑAm Siegenberg≅. Zur verkehrs-
gerechten Erschließung müssen die Straßen ΑStadtweg≅ und ΑAm Siegen-
berg≅ ausgebaut werden. 

 
Der Stadtweg wird im Bebauungsplan als Verkehrsfläche mit einer Fahrbahn-
breite von 5,00 m und einem 1,50 m breiten einseitigen Gehweg festgesetzt. Ab 
Haus Nr. 8, Stadtweg, wird er bis zum Ende des Flurstückes 132, Flur 4, als 
Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung ΑWohnweg≅ mit einer 
Breite von 4,00 m und daran angrenzend als Verkehrsfläche mit der besonderen 
Zweckbestimmung ΑWirtschaftsweg≅ festgesetzt.  

 
Die Straße ΑAm Siegenberg≅ wird als Verkehrsfläche mit der besonderen 
Zweckbestimmung Αverkehrsberuhigter Bereich≅ (Fahrzeug- und Fußgänger-
verkehr sind gleichberechtigt) mit einer Breite von 4,75 m und im Bereich der 
Zufahrt zu den bebauten Grundstücken Am Siegenberg, Haus-Nr. 15, 16, 18, 
20, 24 und 26 als 4,00 m breiter Wohnweg festgesetzt. An geeigneten Stellen 
wird die Verkehrsfläche um Stellplätze für Besucher und Lieferanten kom-
plettiert. 
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Die Straße erhält auf halber Strecke zwischen Haus-Nr. 1 und Haus-Nr. 11, Am 
Siegenberg, eine Lkw-Ausweichstelle und wird in einem Bereich, der von den 
Häusern Nr. 11, 15 und 16  begrenzt wird, mit einer Wendeanlage für Pkw, Lkw 
bis 10 m Länge und 3-achsige Müllfahrzeuge versehen. Ein vorhandener Wirt-
schaftsweg wird im Bereich der Wendeanlage angebunden. 
Durch die Verbreiterung des Stadtweges wird der Rand eines Grünbereiches 
geringfügig angeschnitten. Der Grünbereich bildet mit einer Teichanlage und 
Sitzmöglichkeiten eine der Allgemeinheit zugängliche Ruhezone. Die Ruhezone 
wird trotz Inanspruchnahme des Randbereiches in ihrer Funktion nicht beein-
trächtigt. 

 
 

6. Eingriffe in Natur und Landschaft 
 

Der nördliche Teil des Bebauungsplangebietes ist schon bebaut und planungs-
rechtlich dem Innenbereich (∋ 34 BauGB) zuzuordnen. Dazu gehört auch ein 
Grundstück, auf dem ein Wohnhaus nach ∋ 35 (2) - Bauen im Außenbereich - 
zugelassen wurde (Stadtweg Haus-Nr. 7). Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe 
in Natur und Landschaft durch das Vorhaben wurden gemäß Auflagen zur Bau-
genehmigung auf dem Grundstück selbst durchgeführt.  
In den vorhandenen Naturraum wird somit durch das Neubaugebiet östlich der 
Straße ΑAm Siegenberg≅ und durch Ausbaumaßnahmen der Straßen 
ΑStadtweg≅ und ΑAm Siegenberg≅ eingegriffen. Dieser Eingriff ist zu bewerten 
und in dem gesetzlich geforderten Umfange durch geeignete Maßnahmen aus-
zugleichen.  

 
Bei dem Neubaugebiet handelt es sich um einen artenarmen Fichtenbestand 
(ca. 12.000 m5), der abgeholzt worden ist, sowie einen Grünbereich östlich des 
Stadtweges an die abgeholzte Waldfläche angrenzend. Der Straßenausbau er-
streckt sich auf unbefestigte Randstreifen, teilweise mit Straßenrandgrün durch-
setzt, einige Einzelbäume im Bereich der geplanten Wendeanlage sowie Rasen-
flächen in der geplanten Verlängerung des Stadtweges.  

 
Zur Bewertung des Eingriffes in Natur und Landschaft wird der Ist-Zustand des 
Bebauungsplangebietes anhand einer mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein abge-
stimmten Biotoptypen-Wertliste bewertet. Des Weiteren wird der Zustand des 
Gebietes bei Realisierung des Bebauungsplanes ΑAm Siegenberg≅ (Plan-
Zustand) bewertet. Beide Bewertungen sind auf nachfolgenden Seiten tabella-
risch aufgeführt. Um festzustellen, inwieweit Eingriffe in Natur und Landschaft 
im Bebauungsplan ausgeglichen werden können, werden die Bewertungen mit-
einander verglichen. 
Als Ausgleichsmaßnahmen werden im Bebauungsplan festgesetzt, dass 

 
& ein Teil der abgeholzten Fläche durch gestuften Waldaufbau mit Büschen 

und kleinkronigen Bäumen zum bestehenden Waldrand in höherwertige 
Pflanzungen umgewandelt wird (in Anlehnung an die Anlage ΑGestufter 
Waldaufbau≅ zur Begründung); 

& auf den Neubaugrundstücken Garten-/Grünland angelegt wird, das mit 
standortheimischen Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen ist.  
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  . . . 

 
 
Durch die v. g. Festsetzungen kann innerhalb des Bebauungsplangebietes ein 
Kompensationsgrad von 100 % erreicht werden. 



 

 
1) vorhandene schon bebaute Flächen ohne Bewertung 

 
 Bewertung des Ist-Zustandes 
 
 Biotoptyp 

 
 Wertpunkte 

 
 Fläche 

 
 Flächenpunkte 

 
Straßen ΑStadtweg≅, ΑAm Siegenberg≅ und ΑOberschelder Straße≅ 

 
 0 

 
 2.425 m5 

 
         0 

 
Straßenrandbereiche zum Teil, begrünt 

 
 3 

 
 1.495 m5 

 
  4.485 

 
Wiesenfläche in südl. Verlängerung des Stadtweges 

 
 3 

 
    240 m5 

 
     720 

 
Grünbereich östl. Am Siegenberg, Haus-Nr. 11 

 
  

 
   210 m5 

 
  2.500 

 
Grünbereich östl. Stadtweg, angrenzend an abgeholzte Waldfläche 

 
 3 

 
   420 m5 

 
  1.260 

 
Wirtschaftsweg östl. Am Siegenberg, Haus-Nr. 11 und 
in Verlängerung Stadtweg   

 
 
 2 

 
 
   220 m5 

 
 
     440 

 
Bebaute Grundstücke Stadtweg, Haus-Nr. 7 und 
Am Siegenberg, Haus-Nr. 1, 3, 5, 7, 9 und 11 1) 

 
 
 - 

 
 
 4.560 m5 

 
 
     - 

 
Grünfläche des bebauten Grundstückes Stadtweg, Haus-Nr. 7 

 
 4 

 
    200 m5 

 
     800 

 
Rückwärtige Grünbereiche (im FNP als landwirtschaftliche Flächen 
dargestellt) der bebauten Grundstücke Am Siegenberg, Haus-Nr. 3, 5 
und 7 

 
 
 4 

 
 
 2.380 m5 

 
 
  9.520 

 
Abgeholzte Waldfläche 

 
 3 

 
 12.000 m5   

 
 36.000  

 
Altes Wasserwerksgebäude und Garage nordöstlich Stadtweg, Haus-
Nr. 8 

 
 
 0 

 
 
      85 m5 

 
 
         0 

 
RWE-Grundstück 

 
 0 

 
      15 m5 

 
         0 

 
Gesamt 

 
 

 
 24.250 m5   

 
 55.725 



 

 
1) vorhandene schon bebaute Flächen ohne Bewertung 

 
 
 Bewertung des Plan-Zustandes 
 
 Biotoptyp 

 
 Wertpunkte 

 
 Fläche 

 
 Flächenpunkte 

 
Straßen ΑStadtweg≅, ΑAm Siegenberg≅ und ΑOberschelder Straße≅

 
 0 

 
 3.615 m5 

 
        0 

 
Öffentliche Grünfläche als gärtnerische Anlage  

 
 3 

 
    301 m5 

 
    903 

 
Straßenbegleitgrün 

 
 2,5 

 
    150 m5 

 
    375 

 
Wirtschaftswege östl. Am Siegenberg, Haus-Nr. 11 und in Verlänge-
rung Stadtweg 

 
 
 2 

 
 
    180 m5 

 
 
    360 

 
Bebaute Grundstücke Stadtweg, Haus-Nr. 7 und  
Am Siegenberg, Haus-Nr. 1, 3, 5, 7, 9 und 11 1) 

 
 
 - 

 
 
 4.560 m5 

 
 
    - 

 
Grünfläche des bebauten Grundstückes Stadtweg, Haus-Nr. 7 

 
 4 

 
    200 m5 

 
    800 

 
Rückwärtige Grünbereiche (landwirtschaftliche Flächen) der bebau-
ten Grundstücke Am Siegenberg, Haus-Nr. 3, 5 und 7 

 
 
 4 

 
 
 2.380 m5 

 
 
 9.520 

 
Neubaugebiet östlich der Straße ΑAm Siegenberg≅, versiegelt 

 
 0 

 
 3.587 m5 

 
        0 

 
Neubaugebiet, Nutzung als Garten-/Grünland 

 
 3,5 

 
 3.587 m5 

 
 12.554,5 

 
Ausgleichsflächen, gestufter Waldaufbau 

 
 5,5 

 
 5.675 m5 

 
 31.212,5 

 
RWE-Grundstück 

 
 0 

 
     15 m5 

 
       0 

 
Gesamt 

 
 

 
   24.250 m5 

 
        55.725  
 (100 % vom Ist-Zustand) 
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Eine Umweltverträglichkeitsprüfung und ein Umweltbericht i. S. d. Gesetzes zur 
Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie, der IVU-Richtlinie und weiterer EG-
Richtlinien zum Umweltschutz (UVPG) ist nicht erforderlich, da die in der Anlage 
1 (Liste ΑUVP-pflichtige Vorhaben≅) zu ∋ 17 UVPG enthaltenen Grenzwerte 
nicht erreicht werden. 

 
 
 7. Bergbauliche Belange 
 

Das Plangebiet liegt über zwei inzwischen erloschenen Bergwerks-Längen-
feldern. Außerhalb des Bebauungsplangebietes liegt der Grundstollen eines der 
Bergwerksfelder, der sich vom Plangebiet fort nach Südwesten erstreckt. Weite-
re Eintragungen sind in den den Vertretern bergbaulicher Belange vorliegenden 
Unterlagen, die aufgrund von Kriegseinwirkungen unvollständig oder verloren 
gegangen sind, nicht vorhanden. Es wird daher vorsorglich auf das mögliche 
Vorhandensein alter, oberflächennaher, den Vertretern bergbaulicher Belange 
nicht bekannter Grubenbaue hingewiesen. Im Bebauungsplan ist das gesamte 
Plangebiet als Fläche gekennzeichnet, unter der der Bergbau umgegangen ist. 
Sollte bei der Durchführung von Bauvorhaben im Bebauungsplangebiet auf An-
zeichen ehemaliger bergbaulicher Aktivitäten gestoßen werden, ist unverzüglich 
das Bergamt Recklinghausen, Reitzensteinstraße 28 - 30, 45657 Recklinghau-
sen, zu unterrichten. Für den Fall bergbaulicher Vorbelastung sind besondere 
Sicherungsmaßnahmen an dem konkreten Standort des Bauvorhabens durch-
zuführen. 

   
 
 8. Denkmalschutz und Denkmalpflege 
 

Denkmalpflegerische Belange werden nicht berührt. 
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschicht-
liche Bodenfunde, d. h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Verände-
rungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und 
Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erd-
geschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern 
ist der Gemeinde als Unterer Denkmalbehörde und/oder dem Westfälischen 
Museum für Archäologie/Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Olpe (Tel.: 
02761/93750; Fax: 02761/2466) unverzüglich anzuzeigen und die Entde-
ckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten 
(∋∋ 15 u. 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den 
Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaft-
liche Erforschung bis zu 6 Monaten in Besitz zu nehmen (∋ 16 Abs. 4 DSchG 
NW).  

 
 
 9. Lokalklimatische Verhältnisse 
 

Im Gutachten zum Stadtklima in Siegen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 
aus dem Jahre 1993 ist der Siedlungsbereich einschließlich geplanter Neube-
bauung nicht als lokalklimatisch bedeutsame Fläche aufgeführt. Klimatologisch 
negative Auswirkungen durch die Aufstellung des Bebauungsplanes sind nicht 
zu erwarten. 
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10. Immissionsschutz 
 

Die Neubauflächen des Bebauungsplanes werden über die schon vorhandenen 
Straßen ΑStadtweg≅ und ΑAm Siegenberg≅ erschlossen. 
Die Wohnbauflächen des Bebauungsplangebietes beginnen in einem Abstand 
von ca. 70 m von der Oberschelder Straße (L 907). Die Autobahn A 45 - Sauer-
landlinie - hat vom Nordostrand des Plangebietes einen Abstand von ca. 720 m. 
Zwischen A 45 und Bebauungsplangebiet liegen ausgedehnte Waldflächen. 
Gewerbebetriebe im näheren Umfeld des Plangebietes mit auf das Plangebiet 
einwirkenden Betriebsgeräuschen sind nicht vorhanden. 
Zur Einschätzung des Einwirkens von Straßenverkehrsgeräuschen auf die 
Wohnbebauung des Bebauungsplangebietes wurde durch den RW TÜV Essen 
ein Lärmgutachten erstellt. 
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass der nach der DIN 18005 - Schall-
schutz im Städtebau - wünschenswert einzuhaltende Lärmwert (Orientierungs-
wert) für WA-Gebiete von 55 dB(A) tags zwischen 3 und 4 dB(A) unterschritten 
wird. Der Orientierungswert nachts von 45 dB(A) wird zwischen 1 und 2 dB(A) 
geringfügig überschritten. Die Überschreitung ergibt sich im Wesentlichen durch 
den von der A 45 ausgehenden Verkehrslärm. 
Zur Berücksichtigung des Immissionsschutzes werden im Bebauungsplan die 
Bereiche mit Überschreitungen der Orientierungswerte um bis zu 3 dB(A) ge-
kennzeichnet. Die Kennzeichnung ist eine Empfehlung an den Bauherrn, im ei-
genen Interesse für ausreichenden Schallschutz zu sorgen. So kann die Einhal-
tung des Orientierungswertes im Gebäudeinneren bereits durch den heutzutage 
üblichen Einbau von Fensern mit Doppelverglasung erreicht werden. 

 
 
11. Versorgung mit Gas, Wasser, Strom und Fernmeldewesen  
 

Der Anschluss der geplanten Neubebauung an das vorhandene Leitungsnetz ist 
möglich. Ggf. müssen vorhandene Leitungen verlegt bzw. neu dimensioniert 
werden. 

 
 
12. Entsorgung der Neubauflächen des Bebauungsplangebietes (Schmutz- 

und Regenwasser), Erdaushub bei Baumaßnahmen, Müllentsorgung 
 

Die vorhandene Bebauung an der Straße ΑAm Siegenberg≅ ist abwassertech-
nisch erschlossen. Schmutz- und Regenwasser werden über Mischkanalisation 
entsorgt. Im genehmigten Zentralabwasserplan (ZAP) der Stadt Siegen ist das 
Neubaugebiet nicht berücksichtigt. Die zusätzlichen Schmutzwassermengen der 
geplanten Neubebauung können von der vorhandenen Kanalisation aufgenom-
men werden. Dazu muss ein ca. 180 m langer Kanal in der Straße ΑAm Sie-
genberg≅ verlegt und an die vorhandene Kanalisation angeschlossen werden. 

 
Bezüglich der Niederschlagswasserentsorgung der Neubauflächen ist der ∋ 51 a 
Landeswassergesetz zu beachten, wonach Niederschlagswasser von Grund-
stücken die erstmals bebaut, befestigt oder an die öffentliche Kanalisation ange-
schlossen werden, vor Ort zu versickern, zu verrieseln oder ortsnah in ein Ge-
wässer einzuleiten sind. 
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Eine diesbezügliche Untersuchung hat ergeben, dass die Wasserdurchlässigkeit 
des Geländes gegeben ist und keine generellen Gründe vorliegen, welche der 
Versickerung von unbelastetem Oberflächenwasser entgegenstehen. Unter Be-
rücksichtigung der Topographie des Geländes ist eine dezentrale Versickerung 
von Oberflächenwasser auf den einzelnen Neubaugrundstücken über Rigolen 
möglich, die am zweckmäßigsten zwischen der Verkehrsfläche Am Siegenberg 
und der Neubebauung angelegt werden. 
Bei einer zu entwässernden Fläche von z. B. 200 m5 muss zur schadlosen Ent-
wässerung eine Rigole von 8,70 m Länge, 0,80 m Breite und 4,00 m Tiefe her-
gestellt werden. Der Aufbau einer solchen Entwässerungsanlage ist in der nach-
folgenden Prinzipskizze dargestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Rigole muss mind. 2,00 m von der Grundstücksgrenze des Nachbarn und 
wenigstens 6,00 m von unterkellerten Gebäuden entfernt sein, wenn die Unter-
kellerung nicht wasserdicht ausgeführt wurde. Der Abstand zu unterkellerten 
Gebäuden lässt sich einhalten. Bei durch die Umlegung entstehenden Grund-
stücksbreiten von 16,00 m bis 17,00 m lassen sich die Kriterien Rigolenlänge 
und Abstand zum Nachbargrundstück ebenfalls einhalten. 
Die Rigole muss aufgrund der Baugrundbeschaffenheit etwa 2,60 m bis 2,80 m 
tief in Fels (verwitterter Schluffstein mit Sandsteinanteilen) eingelassen werden. 
Das von der Straße ΑAm Siegenberg≅ abzuführende Niederschlagswasser wird 
zum Teil in die Mischkanalisation eingeleitet; zum Teil versickert es über Regen-
wassereinläufe in den Untergrund. Im Zuge des Ausbaues der Straße ΑAm Sie-
genberg≅ sollte vorgesehen werden, zweckmäßigerweise das gesamte Nieder-
schlagswasser über die Kanalisation zu entsorgen. 
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Zur Vermeidung überschüssigen Erdmaterials ist vorrangig ein Massenaus-
gleich anzustreben. Dennoch anfallender überschüssiger Erdaushub ist in recht-
lich zulässiger Weise zu verwerten oder auf einer abfallrechtlich zugelassenen 
Deponie innerhalb des Kreisgebietes zu beseitigen. Zur ordnungsgemäßen 
Müllentsorgung wird in der Straße ΑAm Siegenberg≅ im Bereich der Nahtstelle 
Wendehammer / Zufahrt zu den bebauten Grundstücken Am Siegenberg Haus-
Nr. 15, 16, 18, 20, 24 und 26 für die v. g. Häuser eine Entsorgungsfläche fest-
gesetzt, auf der am Tage der Abfuhr die Müllbehälter / gelben Säcke zu statio-
nieren sind.  

 
 
13. Bodenbelastung und Wasserläufe 
 

Verdachtsmomente für eine Belastung der Böden des Bebauungsplangebietes 
durch Altlasten liegen nicht vor.  
Am nördlichen Rand des Bebauungsplangebietes - zum Teil auch innerhalb - 
verläuft ein namenloses Gewässer. Das Gewässer ist teilweise verrohrt und 
fließt in südwestlicher Richtung in eine Teichanlage. Zur Gewährleistung der na-
turnahen Entwicklung und zur Unterhaltung des Gewässers ist beiderseits des 
Wasserlaufes ein 5,00 m breiter Schutzstreifen von baulichen Anlagen, Neben-
anlagen und Geländeaufhöhungen freizuhalten. 

 
 
14. Ordnung des Grund und Bodens 
 

Die Flächen des Bebauungsplangebietes befinden sich zu rd. 18 % (4.415 m5) 
in städt. Eigentum. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Wegeparzellen. 
Die restlichen Flächen (rd. 19.835 m5) sind Privateigentum. Zur Realisierung 
des Bebauungsplanes ist gemäß Baugesetzbuch (BauGB) eine Umlegung er-
forderlich. Ferner können gemäß BauGB auch Maßnahmen wie Ausübung des 
Vorkaufsrechtes, Grenzregelung oder Enteignung, in Betracht kommen.  

 
 
15. Kosten 
 

Die überschläglich ermittelten Kosten für die städtebaulichen Maßnahmen zur 
Realisierung des Bebauungsplanes betragen voraussichtlich 0,48 Mio. €. Darin 
enthalten sind der Straßenbau mit Beleuchtung und Begrünung, Ausgleiche für 
Eingriffe in Natur und Landschaft durch Verkehrsflächen und der Kanalbau.  
Die Mittel zur Finanzierung der anteiligen öffentlichen Kosten sind im Haushalt 
der Stadt Siegen bereitzustellen. 
Die Kosten für den Bau und den Versiegelungsausgleich der Verkehrsflächen 
werden durch Erschließungsbeiträge refinanziert.  
Ausgleichskosten für die Versiegelung durch Bauflächen entstehen im Bereich 
der Neubauflächen östlich der Straße ΑAm Siegenberg≅. Sie sind, da der Aus-
gleich auf privaten Grünflächen stattfindet, von den Grundstückseigentümern 
der Neubauflächen zu tragen. 
Die Kosten für den Bau der Rigolen auf den Neubauflächen sind ebenfalls von 

 den Grundstückseigentümern der Neubauflächen zu tragen. 



  . . . 

16. Städtebauliche Daten 
 

  1. Fläche des Geltungsbereiches (Plangebiet) 24.250 m5 
 

  2. Wohnbauflächen gesamt 11.734 m5 
 

a) Wohnbauflächen (Bestand) 4.560 m5 
b) Wohnbauflächen (Neubaugebiet) 7.174 m5 

 
  3. Fläche für Versorgungsanlagen (RWE) 15 m5 

 
  4. Verkehrsflächen mit Standplatz für Müllbehälter  

und gelbe Säcke und Wirtschaftswege 3.795 m5 
 

  5. Straßenbegleitgrün 150 m5 
 

  6. Öffentliche Grünfläche als gärtnerische Anlage 301 m5 
 

  7. Ausgleichsfläche für Verkehrsflächen 2.292 m5 
 

  8. Ausgleichsflche für Neubauflächen 3.383 m5 
 

  9. Private Grünfläche 200 m5 
 

10. Landwirtschaftliche Flächen 2.380 m5 
 

11. Vorhandene Wohneinheiten ca. 10 
 

12. Wohneinheiten im Bereich der Neubauflächen ca. 15 
 

13. Mögliche Einwohnerzahl 75 EW (30 vorh.) 
 

Netto-Dichte in WE/ha 20 WE/ha 
 

Netto-Dichte in EW/ha 61 EW/ha 
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Hinweis: 
 
Auf dem an die Straße ΑAm Siegenberg≅ angrenzenden Westhang hat eine Endnut-
zung von Waldbeständen stattgefunden. Der außerhalb des Bebauungsplangebietes 
liegende Teil des Westhanges bleibt Wald im Sinne des Forstgesetzes und ist durch 
die Grundstückseigentümer wieder aufzuforsten.  
 
 
Gestaltungsvorschriften: 
 
Gestaltungsvorschriften für das Bebauungsplangebiet sind in einer gesonderten Sat-
zung erlassen. 
 
 
Siegen, 22.07.2002  
 
Stadt Siegen     Bearbeitet von : 
Fachbereich 7 / Stadtplanung   Fachbereich 7 / Stadtplanung 
I. A.       Ulrich Thümmler  
 
 
 
 
Ulrike Rohr 
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 Erläuterungsbericht 
 
 zur 45. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) 
 der Stadt Siegen 
 
 
1. Plangebiet 
 

Das Plangebiet liegt im Stadtteil Siegen-Oberschelden Gemarkung Oberschel-
den Flur 2 und erfasst teilweise die an der Straße ΑAm Siegenberg≅ gelegenen 
Flurstücke 23, 24, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 110, 111, 127, 128, 
129, 131, 133, 145 sowie das an der Straße ΑStadtweg≅ gelegene Flurstück 
144. 
Die Größe des Plangebietes beträgt 1,33 ha. 

 
Als Ergänzung zur Plangebietsbeschreibung ist im nachstehenden Lageplan der 
Änderungsbereich umgrenzt. 
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2. Planungsanlass und Zielsetzung der Flächennutzungsplanänderung 
 

Das Plangebiet der Änderung ist im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der 
Stadt Siegen als Fläche für die Landwirtschaft und Fläche für die Forstwirtschaft 
dargestellt und liegt an den Straßen ΑStadtweg≅ und ΑAm Siegenberg≅.  

 
Der Plangebietsteil östlich der Straße ΑAm Siegenberg≅ ist planungsrechtlich 
dem städtebaulichen Außenbereich gem. ∋ 35 BauGB zuzuordnen. In dem am 
Stadtweg gelegenen Plangebietsteil wurde nach ∋ 35 (2) - Bauen im Außenbe-
reich - ein Wohnhaus zugelassen. 

 
Die Stadt Siegen beabsichtigt, zur Deckung der Nachfrage nach Einfamilienhäu-
sern den Plangebietsteil östlich der Straße ΑAm Siegenberg≅ einer Bebauung 
zuzuführen. Dazu bedarf es unter Einbeziehung der umgebenden Bebauung der 
Aufstellung eines Bebauungsplanes (BP Nr. 315 ΑAm Siegenberg≅). 

 
Damit der Bebauungsplan aus dem FNP entwickelt werden kann, ist eine Flä-
chennutzungsplanänderung erforderlich. 

 
Beide Planverfahren werden parallel betrieben. 

 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes entstehen ca. 11 Baugrundstücke. 

 
 
3. Nutzungsänderungen im Gebiet der 45. FNP-Änderung 
 

a) In dem am Stadtweg gelegenen Plangebiesteil wird in Anpassung an die tat-
sächliche Nutzung die bisherige Nutzungsdarstellung ΑFläche für die Land-
wirtschaft≅ in ΑAllgemeines Wohngebiet≅ geändert.  

 
b) In dem östlich der Straße ΑAm Siegenberg≅ gelegenen Plangebietsteil wird 

die bisherige Nutzungsdarstellung ΑFläche für die Forstwirtschaft≅ und 
ΑFläche für die Landwirtschaft≅ in ΑAllgemeines Wohngebiet≅ und ΑGrün-
fläche≅ (als Ausgleichsfläche) geändert. 
Die Verwendung der Grünfläche als Ausgleichsfläche wird im Bebauungs-
plan Nr. 315 ΑAm Siegenberg≅ (verbindlicher Bauleitplan) geregelt, dessen 
Aufstellungsverfahren parallel zur Flächennutzungsplanänderung betrieben 
wird. Eine Darstellung der Grünfläche als Ausgleichsfläche in der Flächen-
nutzungsplanänderung ist daher entbehrlich. 

 
 
4. Landschaftsplanung / Stadtbild 
 

In den vorhandenen Naturraum wird durch das Neubaugebiet östlich der Straße 
ΑAm Siegenberg≅ und durch den erforderlichen verkehrsgerechten Ausbau der 
Straßen ΑStadtweg≅ und ΑAm Siegenberg≅ eingegriffen. Dieser Eingriff ist zu 
bewerten und in dem gesetzlich geforderten Umfange durch geeignete Maß-
nahmen auszugleichen. 
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Bei dem Neubaugebiet handelt es sich um einen artenarmen Fichtenbestand 
(ca. 12.000 m5), der abgeholzt worden ist. Der Straßenausbau erstreckt sich auf 
unbefestigte Randstreifen, teilweise mit Straßenrandgrün durchsetzt, einige Ein-
zelbäume im Bereich der geplanten Wendeanlage sowie Rasenflächen in der 
geplanten Verlängerung des Stadtweges.  

 
Der Ausgleich des Eingriffes erfolgt im Plangebiet des Bebauungsplanes in der 
Weise, dass  

 
& ein Teil der abgeholzten Fläche durch gestuften Waldaufbau mit Büschen 

und kleinkronigen Bäumen zum bestehenden Waldrand in höherwertige 
Pflanzungen umgewandelt wird; 

 
& auf den Neubaugrundstücken Garten-/Grünland angelegt wird, das mit 

standortheimischen Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen ist.  
 

Die Bilanz aus Ist- und Planzustand ist zu 100 % ausgeglichen. 
 

Die Ausgleichsmaßnahmen stehen in einem angemessenen Verhältnis zur Bau-
landausweisung und sind naturschutzrechtlich und städtebaulich sinnvoll. 

 
Die Ausgleichsmaßnahmen für das am Stadtweg gelegene Wohnhaus wurden 
gemäß Auflagen zur Baugenehmigung auf dem Baugrundstück selbst durchge-
führt. 

 
Durch die geplante Neubebauung wird die vorhandene Bebauung komplettiert. 
Das Orts- und Straßenbild wird nicht beeinträchtigt. 

 
 
5. Immissionsschutz 
 

Gewerbliche Geräuschimmissionen wirken auf das Plangebiet der Flächennut-
zungsplanänderung nicht ein. Hinsichtlich Straßenverkehrsgeräuschen wurde 
festgestellt, dass die wünschenswert einzuhaltenden Orientierungswerte der DIN 
18005 - Schallschutz im Städtebau - nachts geringfügig überschritten werden. 
Die erforderliche Kennzeichnung dieser Bereiche geschieht im verbindlichen 
Bauleitplan (Bebauungsplan Nr. 315). 

 
 
6. Altlasten 
 

Verdachtsmomente für eine Belastung der Böden im Plangebiet durch Altlasten 
liegen nicht vor. 
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7. Bergbauliche Belange 
 

Das Plangebiet liegt über zwei inzwischen erloschenen Bergwerks-Längen-
feldern. Von den Vertretern bergbaulicher Belange wird vorsorglich auf das mög-
liche Vorhandensein oberflächennaher, ihnen nicht bekannter Grubenbaue hin-
gewiesen. Bezüglich des Bergbaues erfolgt im Bebauungsplan eine entspre-
chende Kennzeichnung. 

 
 
8. Denkmalschutz und Denkmalpflege 
 

Denkmalpflegerische Belange werden nicht berührt. Beim Auftreten archäologi-
scher Bodenfunde und Befunde ist die Gemeinde als ΑUntere Denkmalbehör-
de≅ und/oder das Westfälische Museum für Archäologie, Amt für Bodendenk-
malpflege, unverzüglich zu informieren. 

 
 
Siegen, 22.07.2002 

 
Stadt Siegen     Bearbeitet von : 
Fachbereich 7 / Stadtplanung   Fachbereich 7 / Stadtplanung 
I. A.       Ulrich Thümmler 
 
 
 
Ulrike Rohr 
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Satzung vom              der Stadt Siegen 
 

über die örtlichen Bauvorschriften (Gestaltungsvorschriften) für den 
Bebauungsplan Nr. 315 "Am Siegenberg" in Siegen-Oberschelden 

 
 
 
 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 475 / SGV 
NW 2023) und des § 86 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO 
NW) in der Fassung vom 01.03.2000 (GV NW S. 256 / SGV NW 232) hat der Rat 
der Stadt Siegen am                     diese örtlichen Bauvorschriften gemäß § 86 BauO 
NW als Satzung beschlossen. 
 
 
 

§ 1 
 
 Räumlicher Geltungsbereich 
 
Die Satzung umfasst das Neubaugebiet des Bebauungsplanes Nr. 315 "Am Siegen-
berg". 
Zur besseren Übersicht ist in dem nachstehenden Plan innerhalb des Bebauungs-
planes der Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften mit einer Schraffur ge-
kennzeichnet. 
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§ 2 
 

Sachlicher Geltungsbereich 
 
Diese Satzung gilt für bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen im 
Sinne des § 1 BauO NW. 
 
 
 

§ 3 
 
 Allgemeine Anforderungen 
 
Nebenanlagen haben sich unterzuordnen. 
 
 
 

§ 4 
 
 Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen 
 
1. Dächer  : Für die Hauptgebäude im Neubaugebiet sind nur Sattel-

dächer und  Walmdächer mit einer Dachneigung von 25° - 
45° zulässig. Für Garagen und sonstige eingeschossige 
Nebengebäude sind auch Flachdächer zulässig. 

 
2. Dachaufbauten : Dachaufbauten sind mit einer Mindestdachneigung von 20° 

zu versehen. Sie müssen von den Giebelaußenwänden 
mind. 1,50 m entfernt sein und dürfen nicht bis zum Haus-
first hochgezogen werden. 

    Die Gesamtbreite der Dachaufbauten je Dachfläche darf 
insgesamt 1/3 der darunter liegenden Außenwandbreite 
betragen. 

 
3. Drempel  : Drempel sind nur bis 0,80 m Höhe - gemessen von Ober-

kante Rohdecke Erdgeschoss bis Unterkante Fußpfette - 
zulässig. 

    Die Fußpfette darf in ihren Abmessungen nicht höher als 
statisch erforderlich sein. 

 
4. Farbtöne der 
 Dacheindeckung : Bei den geneigten Dächern ist - außer bei Solar-, Glas- und 

Gründächern - als Dacheindeckung nur Material der Farb-
tönung grau und braun zulässig. 

    Als Grauton ist mind. lichtgrau nach RAL 7035 oder dunk-
ler, als Braunton ist mind. ockerbraun nach RAL 8001 oder 
dunkler zu wählen. 
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5. Bau- u. Fassaden- 
 gestaltung : Blockhäuserfassaden und Blockhauselemente sind unzu-

lässig. Fassadenverkleidungen aus Bitumen- oder Kunst-
stoffmaterial, Spiegelglas und glänzenden Metallen sind 
nicht zulässig. Aufgemaltes Fachwerk und aufgeklebte 
Gliederungen sind nicht zulässig. 

 
 
 



  . . . 

§ 5 
 
 Begrünung, Bepflanzung, Einfriedungen 
 
1. Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind außer den Zufahrten, Pkw-Stell-

plätzen, Wegen und Terrassen zu begrünen. 
 
2. Einfriedungen sind nur als standortgerechte Hecken aus Laubgehölzen und als 

Holzzäune zulässig. Maschendrahtzäune sind in Verbindung mit Hecken zuläs-
sig, jedoch ist ein ausreichender Bodenabstand von mind. 20 cm einzuhalten, 
damit die Zäune keine Wanderbarriere für Kleintiere darstellen. 

 Die Höhe der Einfriedung darf max. 1,20 m betragen. 
 
3. An der Nachbargrenze sind geschlossene Terrassenabgrenzungen nur im un-

mittelbaren Anschluss an die Bebauung bis zu einer Höhe von 2,00 m und einer 
Länge bis zu 4,00 m zulässig. Sie sind mit standortgerechten Rank- oder Klet-
terpflanzen zu begrünen. 

 
4. Ausnahmsweise zulässig sind Mauern bis zu einer Höhe von 0,60 m über dem 

natürlichen Gelände zur Abfangung von Geländeunterschieden. Die Mauern sind 
zu begrünen. 

 
 
 

§ 6 
 
 Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig im Sinne des § 84 Abs. 1 Nr. 21 BauO NW handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 
 
1. entgegen § 4 Ziff. 1 - 5 
 
  für die Hauptgebäude andere Dächer als Satteldächer, Walmdächer und 

versetzte Pultdächer mit einer Dachneigung von 25° - 45° bzw. im Bereich 
der Fläche für den Gemeinbedarf auch Flachdächer vorsieht, 

 
  Dachaufbauten mit einer Dachneigung unter 20° vorsieht, bei den Dachauf-

bauten keinen Abstand von 1,50 m zu den Giebelaußenwänden einhält, die-
se bis zum Hausfirst hoch zieht und für Dachaufbauten eine Gesamtbreite 
von über 1/3 der darunter liegenden Außenwandbreite vorsieht, 

 
  höhere Drempel als 0,70 m - gemessen von Oberkante Rohdecke Erdge-

schoss bis Unterkante Fußpfette - vorsieht, 
 
  Dacheindeckungsmaterialien in anderen Farbtönen als in Grau- und Braun-

tönen vorsieht, 
 
  Blockhäuserfassaden und Blockhauselemente, Fassadenverkleidungen aus 

Bitumen- oder Kunststoffmaterial sowie Spiegelglas und glänzenden Metal-
len, aufgemaltes Fachwerk und aufgeklebte Gliederungen verwendet; 

 
2. entgegen § 5 Ziff. 1 - 4 
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  die nicht überbauten Grundstücksflächen nicht begrünt, 
 
  als Grundstückseinfriedungen andere als standortgerechte Hecken aus 

Laubgehölzen und Holzzäune vorsieht, Maschendrahtzäune nicht in Verbin-
dung mit Hecken und ohne einen ausreichenden Bodenabstand von mind. 
20 cm vorsieht und die max. Höhe der Enfriedigungen von 1,20 m nicht ein-
hält, 

 
  Terrassenabgrenzungen an der Nachbargrenze höher als 2,00 m und länger 

als 4,00 m vorsieht, diese nicht im unmittelbaren Anschluss an die Bebau-
ung errichtet und nicht mit standortgerechten Rank- oder Kletterpflanzen 
begrünt, 

 
  höhere Mauern als 0,60 m über dem natürlichen Gelände vorsieht und diese 

nicht begrünt. 
 
 
 

§ 7 
 
 In-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Begründung: 
 
Das Neubaugebiet des Bebauungsplanes Nr. 315 "Am Siegenberg" östlich der Stra-
ße "Am Siegenberg" vervollständigt die dort vorhandene Bebauung, deren Dach-
landschaft unterschiedliche Dachformen, wie z. B. Sattel-, Krüppelwalm-, Flach- und 
versetztes Pultdach mit unterschiedlichen Dachneigungen aufweist. Einige Gebäude 
sind mit Dachgauben von untergeordneter Bedeutung versehen. Als Dacheinde-
ckung wurde überwiegend graues und braunes Material verwendet. 
In unmittelbarer Umgebung des Neubaugebietes dominiert die Dachform Satteldach. 
 
Um die nach dem Bebauungsplan Nr. 315 "Am Siegenberg" mögliche neue Bebau-
ung einzupassen, werden örtliche Bauvorschriften gemäß § 86 Landesbauordnung 
Nordrhein-Westfalen als eigenständige Gestaltungssatzung für den Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes festgesetzt. 
 
Da die Dachlandschaft ein entscheidendes Gestaltungselement für ein harmoni-
sches Erscheinungsbild eines Baugebietes - besonders in Hanglage - ist, wurden 
verschiedene Festsetzungen zu Dachform, Dachneigung, Größe und Proportionen 
von Dachaufbauten sowie Farbtönen der Dacheindeckung getroffen, die den Bau-
herren einerseits einen individuellen Gestaltungsspielraum lassen, andererseits aber 
eine einheitliche "Linie" gewährleisten (§ 4 Nr. 1, 2 und 4 der Satzung). 
Die Festlegung der zulässigen Drempelhöhe unterstützt das ortstypische Erschei-
nungsbild der Wohnhäuser und fixiert die Höhenentwicklung (§ 4 Nr. 3 der Satzung). 
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Die Gestaltung der Fassaden und besonders Farb- und Materialwahl geben einem 
Wohngebiet eine prägende Gestaltung. Deshalb wurden Fassadenmaterialien, die in 
der Siegener Umgebung völlig untypisch sind, ausgeschlossen (§ 4 Nr. 5 der Sat-
zung). 
 
Ein einheitliches Erscheinungsbild - insbesondere der Einfriedung der Vorgärten - 
fördert den harmonischen Gesamteindruck des Straßenraumes und somit des ge-
samten Wohngebietes. Darüber hinaus soll der Eindruck eines zusammenhängen-
den Grünbereiches der privaten Gartenflächen nicht durch unverhältnismäßig hohe 
Barrieren unterbrochen werden. Aus diesem Grunde wurden Regelungen für die pri-
vaten Einfriedungen - auch unter Beachtung der wegen der nahen Waldflächen auf-
tretenden Kleintierwanderung - festgesetzt (§ 5 Nr. 2 der Satzung). Der Versiege-
lungsgrad der Grundstücksfreiflächen soll minimiert werden und geschlossene Ter-
rassenabgrenzungen begrenzt werden, um zusammenhängende Grünflächen der 
Gärten zu ermöglichen und unnötige "Einmauerungen" der Baugrundstücke zu ver-
hindern (§ 5 Nr. 1 und 3 der Satzung). Die Höhe von Mauern und ihr Einsatz auf den 
Grundstücken wird geregelt, um ein "Zubetonieren" der Grundstücke zu verhindern 
(§ 5 Nr. 4 der Satzung). 
 



  . . . 

 

STADT SIEGEN Vorlagennr. 
DER BÜRGERMEISTER 1998/2002 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich  4 
Fachbereich   7 / Stadtplanung 
Bearbeitet von:  Herrn Thümmler 

Datum 
22.07.2002 

 
Beratungsfolge Ausschüsse – Rat X öffentlich  nicht öffentlich

 
Bauausschuss 30.09.2002 

Haupt- und Finanzausschuss 09.10.2002 

Rat 30.10.2002 

Betreff: 

Bebauungsplan Nr. 315 "Am Siegenberg" in Siegen-Oberschelden; 
hier: Anordnung der Umlegung 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen ordnet für das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 315 "Am 
Siegenberg" gemäß § 46 (1) BauGB in Verbindung mit § 45 BauGB die Umlegung 
an. 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 315 wurde mit der vorge-
zogenen Bürgerbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB Ende August 2001 eingeleitet, die 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 BauGB beteiligt und die Planung gemäß § 2 
BauGB mit den Nachbargemeinden abgestimmt. Der Beschluss zur öffentlichen Aus-
legung gemäß § 3 (2) BauGB soll in der Ratsitzung am 30.10.2002 gefasst werden. 
Der Beschluss des Bebauungsplanes als Satzung soll Anfang des 1. Quartals 2003 
erfolgen. 
 
Das Plangebiet liegt im Stadtteil Oberschelden, Gemarkung Oberschelden Flur 2 und 
4. Es umfasst die Straße "Am Siegenberg" bis zum Ende des bebauten Grund-
stückes Am Siegenberg, Haus-Nr. 15, mit westlich und östlich angrenzenden Grund-
stücken bis zu den bebauten Grundstücken Am Siegenberg, Haus-Nr. 15, 16 und 18, 
sowie die Straße "Stadtweg" mit nördlich und östlich angrenzenden Grundstücken 
von der Einmündung in die Oberschelder Straße (L 907) bis zum Ende des an das 
bebaute Grundstück Stadtweg, Haus-Nr. 8, angrenzende Flurstück 132, Flur 4. 
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Die Zielsetzung der Planung besteht darin, im Einklang mit dem Stadt- und Land-
schaftsbild einen bisher unbebauten Bereich östlich der Straße "Am Siegenberg" der 
Bebauung zuzuführen, um der Nachfrage nach Baugrundstücken im Stadtteil Ober-
schelden gerecht zu werden und die Straßen "Stadtweg" und "Am Siegenberg" ver-
kehrsgerecht auszubauen. 
 
Um die Planungsabsichten des Bebauungsplanes verwirklichen zu können, ist eine 
Neuordnung von Grundstücken durch eine Umlegung nach dem Baugesetzbuch 
(BauGB) erforderlich. 
 
 
FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN  ja   nein  

 
Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
 
 

 
Jährliche 
Folgekosten 
 
 
 
 

 
FINANZIERUNG  
Eigenanteil 
 
 
 
 

 
FINANZIERUNG 
Objektbezogene 
Einnahmen 
 
 
 

 
Abstimmung  
mit dem Kämmerer 
 

 ist erfolgt 
 ist nicht 

     erforderlich 

 
VERANSCHLAGUNG 
 

 im VermH 2002 
 

 im VerwH 2002 

 

 
 Nein 

 
 Ja, mit 

 

 
Haushaltsstelle 

 
 
In Vertretung 
 
 
 
 
 
Brune     
Stadtbaurat 
 
 
Anlagen : 1  
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STADT SIEGEN Vorlagennr. 
DER BÜRGERMEISTER 2202/2002 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich  4 
Fachbereich   8 / Stadtreinigung 
Bearbeitet von:  Jürgen Röcher 

Datum 
13.09.2002 

 
Beratungsfolge Ausschüsse – Rat X öffentlich  nicht öffentlich

 
Haupt- und Finanzausschuss 09.10.2002 

Rat 30.10.2002 

Betreff: 

- Dringlichkeitsentscheidung - 
 
Fahrzeugbeschaffung; 
hier: Überplanmäßige Mittelbereitstellung bei HHSt. 1.675.9352.6 
 

Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Unterzeichner beschließen, weil es sich um einen Fall äußerster Dringlichkeit 

handelt, gem. § 60 Absatz 1 Satz 2 GO NW: 
 

Der Rat der Stadt Siegen beschließt, bei der Haushaltsstelle 1.675.9352.6 – An-
schaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten (nur Winterdienst) Haus-
haltsmittel in Höhe von 80.000 € gem. § 82 Abs. 1 GO NW überplanmäßig zur 
Ersatzbeschaffung von drei Kleintraktoren für den Handstreuwinterdienst und 
von Winterdienstausrüstung (Streuer, Pflug) bereitzustellen. 

 
Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 1.631.9555.0 
– 85 Busdispositionssystem am ZOB, Baukosten – in entsprechender Höhe. 

 
 
 
 
_________________________  ________________________ 
  Bürgermeister    Stadtverordnete(r) 
 
 

2. Der Rat der Stadt Siegen genehmigt vorstehende Dringlichkeitsentscheidung 
vom __________________. 
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Sachverhalt / Begründung: 
 
Vor dem Hintergrund des vergangenen Winters mit erheblichen Schneefällen ist ins-
besondere der Handstreu-Winterdienst zu optimieren. 
Im Handstreuwinterdienst sind derzeit 4 Fremdunternehmen eingesetzt. Hierfür ent-
stehen durchschnittliche Kosten in Höhe von ca. 40.000 € je Wintersaison. Ziel muss 
es sein, die Kosten durch Einsatz von eigenem Personal Gerätschaften erheblich zu 
reduzieren. Daneben sind 110 städtische Handstreuer mit 4 Kleintraktoren einge-
setzt. 
 
In den 89 Handstreubezirken sind ca. 15.000 Meter an Räum- und Streustrecken 
enthalten, die derzeit mit der Hand gereinigt werden. Diese Strecken können durch 
Kleintraktoren bedient werden. Durch den Einsatz von Kleintraktoren können je Trak-
tor ca. 5 Handreiniger eingespart werden. Bei Beschaffung von drei Kleintraktoren 
können somit 15 Handstreuer eingespart werden. 
 
Kosten: 
Beschaffung von drei Kleintraktoren  ca. 60.000,00 € 
 
Einsparung/Jahr: 
15 Handstreuer, ein Handstreuer hat durchschnittlich 50 Überstunden je Winter. 
 
15 x 50 = 750 Stunden x 20 €/Std. =  ca. 15.000,00 € 
 
4 Fremdfirmen durchschnittlich  ca. 40.000,00 € 
 
Somit ist mit jährlichen Einsparungen in Höhe von rd. 55.000,00 € zu rechnen. Selbst 
bei einem durchschnittlich schwachen Winter haben sich die drei Traktoren spätes-
tens nach 2 Winterperioden amortisiert. Mit der Anschaffung von drei Traktoren wird 
zum einen die bisherige Leistung der Fremdfirmen abgedeckt und zum anderen ist 
der Einsatz von 15 Mitarbeitern auch aus anderen Abteilungen, die dort für notwen-
dige Tätigkeiten unentbehrlich sind, nicht mehr erforderlich. 
 
Hinsichtlich der Finanzierung sind auch alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie 
Leasing und Mietkauf geprüft worden. 
Nach erfolgter Markterkundung und anschließender Preisanfragen wurde berechnet, 
dass der Ankauf der Maschinen die wirtschaftlichste Lösung darstellt. 
 
 
Finanzierung: 
 
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 
 
3 Kleintraktoren 60.000 € 
Winterdienst-Ausrüstung (Streuer/Pflug) 20.000 € 
 80.000 € 
 
Die im Rahmen des Fahrzeugbeschaffungsprogrammes 2002 bei HHSt. 
1.675.9352.6 und den weiteren deckungsfähigen Haushaltsstellen im Bereich An-
schaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten zur Verfügung stehenden Mittel 
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sind für anderweitige, noch dringendere Fahrzeugbeschaffungen (u. a. Müllfahrzeug) 
verplant. 
 
Die Deckung der zusätzlichen Mittel kann bei der Haushaltsstelle 1.631.9555.0 – 85 
Busdispositionssystem am ZOB, Baukosten – erfolgen. Der Stadtanteil für die vorge-
nannte Maßnahme beläuft sich im Haushaltsjahr auf die benötigte Summe von 80 T 
€. Aufgrund des derzeitigen Sachstandes kann davon ausgegangen werden, dass 
die Mittel auf dieser Haushaltsstelle im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr kassen-
wirksam werden. 
 
Eine Nachfinanzierung für das Busdispositionssystem im Investitionsplan 2002 - 
2006 ist erforderlich. 
 
Sowohl die Beschaffung der Kleintraktoren als auch die Ersatzbeschaffung der Win-
terdienstausrüstung sind vor dem Hintergrund der Witterungslage des vergangenen 
Winters noch vor dem kommenden Winter notwendig. 
 
Daraus ergibt sich die besondere Dringlichkeit der Angelegenheit. 
 
Das erforderliche Ausschreibungsverfahren für die Maschinen wird umgehend 
durchgeführt. Im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens werden die Bieter alternativ 
auch aufgefordert, Angebote für Vorführgeräte abzugeben. 
 
Eine Ausschreibung kann allerdings erst erfolgen, wenn die Finanzierung der Maß-
nahme gesichert ist. Dazu bedarf es eines Beschlusses des Rates zur Bereitstellung 
überplanmäßiger Haushaltsmittel entsprechend des vorstehenden Deckungsvor-
schlags. 
 
Ein entsprechender Beschluss könnte allerdings erst in der nächsten Sitzung des 
Haupt- und Finanzausschusses am 09.10.2002 und des Rates am 30.10.2002 ge-
fasst werden, so dass mit einer Ausschreibung, Beschaffung und Inbetriebnahme der 
Winterdienstgeräte frühestens Mitte Januar 2003 gerechnet werden kann. 
Selbst eine Dringlichkeitsentscheidung durch den Haupt- und Finanzausschuss am 
09.10.2002 würde zu einer frühesten Inbetriebnahme der Geräte Anfang Januar 
2003 führen. 
 
Erfahrungsgemäß ist allerdings bereits Anfang bis Mitte November mit ersten, hefti-
gen Wintereinbrüchen zu rechnen, die einen Großeinsatz des kompletten Winter-
dienstfuhrparks erforderlich machen. 
 
Aufgrund der dargestellten Terminlage würde eine zeitlich verschobene Ausschrei-
bung zu einem vermeidbaren Zeitverzug führen und die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung des Winterdienstes und die Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht nicht 
gewährleisten. Insofern handelt es sich um eine unabweisbare Ausgabe im Sinne 
des § 82 GO NW. 
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Finanzielle Auswirkungen 
 X ja  nein 

 
     
Gesamtkosten jährliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung 
der Maßnahme  Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kämmerer 
     
       
80.000 €        

 X 
ist erfolgt 

      
  

ist nicht erfor-
derlich, da 
Haushaltsmit-
tel im Haus-
haltsjahr zur 
Verfügung 
stehen 

 
Veranschlagung 
           

  
im VermH 
   

im VerwH 
  

Nein 
 

Ja, mit 
  

Haushaltsstelle 
 

 
 
In Vertretung 
 
 
 
 
 
Brune 
Stadtbaurat 
 
 
Anlagen: keine  
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STADT SIEGEN Vorlagennr. 
DER BÜRGERMEISTER 2207/2002 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich  4 
Fachbereich   9 / Straße und Verkehr 
Bearbeitet von:  Herrn Albrecht 

Datum 
13.09.2002 

 
Beratungsfolge Ausschüsse – Rat X öffentlich  nicht öffentlich

 
Haupt- und Finanzausschuss 09.10.2002 

Rat 30.10.2002 

Betreff: 

Ausbau 36 K 4 / K 5 Giersbergstraße 
hier: Überplanmäßige Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen beschließt: 
 
Bei der Haushaltsstelle 1.650.9515.4 - 36 K 4 / K 5 Giersbergstraße, Baukosten - 
erfolgt die Bereitstellung einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung (VE) in 
Höhe von 800.000 € gemäß § 84 Abs. 1 GO i. V. m. § 82 Abs. 1 GO. 
 
Die Deckung erfolgt durch die Nichtinanspruchnahme der VE bei der Haushaltsstelle 
1.631.9555.0 - 85 Busdispositionssystem am ZOB, Baukosten - in entspr. Höhe. 
 
Der durch diese VE sowie der gegenüber der bisherigen Veranschlagung entstehen-
de kassenmäßige Mehrbedarf in 2003 wird bei der Fortschreibung des Investitions-
programms 2001 - 2005 haushaltsverträglich eingeplant. 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Der Ausbau der Giersbergstraße (K 4) ist aufgrund des unzumutbaren, schlechten 
Straßenzustandes dringend erforderlich. 
 
Der Bauausschuss hat den Ausbau der Giersbergstraße zwischen Einmündung Hoh-
ler Weg und Batterieweg mit dem Ausbau der Einmündung Bürbacher Weg als Krei-
sel beschlossen. 
 
Der Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 25.07.2002 liegt zwi-
schenzeitlich vor und stellt eine Zuwendung in Höhe von 1.461 T € in Aussicht. Die 
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Zuwendung wird in Jahresraten bereitgestellt. Eine Anpassung der Jahresraten an 
die zu erwartenden Ausgaben kann erst im Rahmen des Mittelausgleichs Ende Sep-
tember erfolgen. Dies bedeutet, dass eine zumindest zeitweise Vorfinanzierung er-
folgen muss. 
 
Die Finanzierung der Maßnahme gestaltet sich nach der Investitionsplanung wie 
folgt: 
 
Gesamtkosten: 2.160.000 € 
KAG Beiträge:    197.000 € 
Landeszuweisung: 1.461.000 € 
Stadtanteil:     502.000 € 
 
Zur Ausschreibung der Maßnahme, die für den Monat November 2002 vorgesehen 
ist, bedarf es unter Berücksichtigung der Veranschlagung im Haushalt 2002 die zu-
sätzliche Bereitstellung einer VE in Höhe von rd. 800.000 € (bisherige VE von 1,4 
Mio. € + 0,8 Mio. € überplanmäßig = 2,2 Mio. €). Die Ausgaben werden erst ab 2003 
kassenwirksam, da die Auftragsvergabe voraussichtlich im Januar 2003 erfolgen 
wird. 
 
Bei der Fortschreibung des Investitionsprogrammes 2001 - 2005 ist die Ausfinanzie-
rung der Maßnahme haushaltsverträglich einzuplanen; die bisherige Veranschlagung 
ist entsprechend anzupassen. 
 
Die erforderliche VE wird durch die Nichtinanspruchnahme bei der Haushaltsstelle 
1.631.9555.0 85 - Busdispositionssystem am ZOB Siegen, Baukosten - gedeckt. Die 
dort eingestellte VE wird in 2002 nicht mehr benötigt, da sich der Baubeginn hier ver-
zögert. 
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Finanzielle Auswirkungen 
 x ja  nein 

 
     
Gesamtkosten jährliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung 
der Maßnahme  Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kämmerer 
     
       
2,16 Mio. €    ca. 502 T €  1,461 Mio. € 

LZ��197 T € 
  

ist erfolgt 

      
  

ist nicht erfor-
derlich, da 
Haushaltsmit-
tel im Haus-
haltsjahr zur 
Verfügung 
stehen 

 
Veranschlagung 
           

x x
  

im VermH 
2002 ff   

im VerwH 
  

Nein 
 

Ja, mit 
200 T € H-
Soll��VE: 
1.400 T €  

Haushaltsstelle 
1.650.9515.4 

 
 
In Vertretung       gesehen: 
 
 
 
 
 
Brune        Ulf Stötzel 
Stadtbaurat       Bürgermeister 
 
 
 
 
Anlagen: -  
 
 
 
2. FB 9/2 z. d. A. 
 

 
FBL 9 

 

 
FB 9/2 

 

 
FB 9/2 S. 

 

 
 



  . . . 

 

STADT SIEGEN Vorlagennr. 
DER BÜRGERMEISTER 2260/2002 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich  1 
Fachbereich   Büro des Bürgermeisters 
Bearbeitet von:  Gerald Kühn 

Datum 
01.10.2002 

 
Beratungsfolge Ausschüsse – Rat X öffentlich  nicht öffentlich

 
Haupt- und Finanzausschuss 09.10.2002 

Betreff: 

Weihnachtsprogramm Oberstadt 2002 
- Übernahme einer Finanzierungslücke 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss des Rates der Stadt Siegen beschließt, die Reali-
sierung des Weihnachtsprogramms  in der Oberstadt entsprechend dem vorliegen-
den Konzept mit der Übernahme einer  Restfinanzierung in Höhe von 10.000 Euro 
aus Strukturfördermitteln für die Oberstadt zu unterstützen.  
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Mit Schreiben vom 23.9.2002 haben die Gesellschaft für Stadtmarketing Siegen e. V. 
und der Aktionsring unter dem Krönchen e. V. den Antrag gestellt, die Stadt Siegen 
möge für die Durchführung eines Weihnachtsprogramms  in der Oberstadt eine Fi-
nanzierungslücke in Höhe von 10.000 Euro bei Gesamtkosten von 35.000 Euro  
übernehmen. Programmplanung und Kostenkalkulation wurden dem Antrag beige-
fügt und finden sich als Anlage zur Vorlage wieder.  
 
In ihrer Antragsbegründung stellen GSS e. V. und Aktionsring unter dem Krönchen  
e. V. dar, dass eine Durchführung des Weihnachtsprogrammes in der Oberstadt über 
eine Laufzeit von 4 Wochen aus strukturfördernden Gründen notwendig ist   
 
Das vorgelegte Konzept baut auf dem des Vorjahres auf. Es stellt ein familienorien-
tiertes Programm in den Vordergrund, das das Weihnachtsmarktgeschehen auf der 
Siegplatte ergänzt.  
 
Zum Erfolg des nordischen  Weihnachtsdorfes im Jahr 2001 wurde von GSS e. V. 
und Aktionsring unter dem Krönchen e. V.  im Februar 2001 ein Abschlußbericht vor-
gelegt, der im Einzelnen auf die Resonanz der Programmelemente eingeht.  
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Über den Inhalt des vorliegenden Konzepts hinaus, wurden der Verwaltung seitens 
der Antragsteller noch folgende ergänzende Informationen gegeben: 
 
Im Unterschied zum Weihnachtsdorf 2001 wird es nach dem Konzept für 2002 nicht 
fünf, sondern drei finnische Blockhütten geben. Davon wird eine als Grillhütte ge-
nutzt, eine andere als Verkaufsstand für Gebäck, die dritte als Aktionshaus für Spiel- 
und Bastelangebote. Gastronomisch soll die Fißmeranlage mit drei Zelten bestückt 
werden, davon wird das größte auch für Unterhaltungsangebote zur Verfügung ste-
hen.  
 
Das Programm wird im Unterschied zu 2001 von vier auf drei Tage in der Woche 
konzentriert. Vorgesehen ist dafür, das Musik- und Unterhaltungsprogramm Freitag, 
Samstag und Sonntag dichter zu besetzen.  
 
Die Kostenkalkulation beruht auf den Rechnungsergebnissen des Jahres 2001. 
Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr entstehen durch die Position „Auf- und 
Abbau der Hütten“.  
 
Auf Anforderung wurde seitens der Antragsteller gegenüber der Stadt Siegen der 
Nachweis erbracht, dass eine Querfinanzierung des Weihnachtsdorfes in der Ober-
stadt durch Einnahmen aus dem Weihnachtsmarkt auf der Siegplatte nicht möglich 
ist. Die vorgelegte Bilanz weist nach, dass der Weihnachtsmarkt in der Unterstadt 
nur geringfügig über dem Kostendeckungsbetrag liegt.  
 
 

Bewertung, Beschlussvorschlag und Finanzierung 

 
Nach Prüfung des Antrags von GSS und Aktionsring sowie der ergänzenden Ausfüh-
rungen kommt die Verwaltung zu dem Ergebnis, dass 
 
1. das vorgelegte Weihnachtsmarkt-Konzept geeignet ist, die Attraktivität der Ober-

stadt zu erhöhen und  
2. die Übernahme einer Deckungslücke für die Finanzierung als strukturfördernde 

Maßnahme zu bewerten ist.  
 
 Die Verwaltung schlägt vor, für die Durchführung des Weihnachtsmarktes  im Jahr 
2002 einen Zuschuß von 10.000 Euro zu gewähren.  Zur Deckung herangezogen 
werden die vereinnahmten Mittel aus der Abstandszahlung ECE. Die Einnahme ist 
zweckgebunden an die Organisation der Strukturoffensive Siegen-Mitte, Marketing 
und Events sowie Gestaltungsmaßnahmen in der Innenstadt. Die Verwendung für 
die Veranstaltung „Weihnachtsmarkt“ entspricht somit der Zweckbindung. 
 
Bei Gewährung des Zuschusses aus dem genannten Fond verbleibt ein Betrag  
6.000 Euro.  
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Finanzielle Auswirkungen 
  ja  nein 

 
     
Gesamtkosten jährliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung 
der Maßnahme  Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kämmerer 
     
       
        

  
ist erfolgt 

      
  

ist nicht erfor-
derlich, da 
Haushaltsmit-
tel im Haus-
haltsjahr zur 
Verfügung 
stehen 

 
Veranschlagung 
           

  
im VermH 
   

im VerwH 
  

Nein 
 

Ja, mit 
  

Haushaltsstelle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ulf Stötzel 
 
 
 
Anlagen: 2  



 

STADT SIEGEN Vorlagennr. 
DER BÜRGERMEISTER 2259/2002 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich  1 
Fachbereich   Wirtschaftsförderung 
Bearbeitet von:  Herrn Eckhard Weidt 

Datum 
30.09.2002 

 
Beratungsfolge Ausschüsse – Rat X öffentlich  nicht öffentlich

 
Haupt- und Finanzausschuss 09.10.2002 

Betreff: 

Maßnahmen zur Dorferneuerung; 
hier: Prioritätenliste 2002 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss des Rates der Stadt Siegen stimmt den Vorschlä-
gen zur Bewilligung von Zuschüssen für Maßnahmen der Dorferneuerung zu und 
beschließt die Mittelverteilung gemäß der anliegenden Prioritätenliste für das Haus-
haltsjahr 2002. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Im vergangenen Jahr hat der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 
12.12.2001 (Vorlage-Nr. 1375/01 vom 06.09.2001) die Bewilligung von Zuschüssen 
zu Dorferneuerungsmaßnahmen beschlossen. 
 
Diese Mittel wurden inzwischen an die Antragsteller ausgezahlt. Die Maßnahmen 
sind bis auf das im Bau befindliche Vordach der Friedhofskapelle in Feuersbach ab-
gewickelt. 
 
Da das Volumen der Anträge die verfügbaren Haushaltsmittel für das Jahr 2001 
überstieg, wurden die Maßnahmen in einer Prioritätenliste erfasst und es wurde eine 
Finanzplanung für die Projekte über das Jahr 2001 hinaus wie folgt vorgenommen: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Prioritätenliste für 2001 und die Folgejahre (gem. HFA-Beschluss vom 12.12.2001) 
 2001 

- Bewilligung – 
2002 

- Planung - 
2003 

- Planung - 
Eisern 
Zuschuss Backes 20.000,00 DM

 

Feuersbach 
Errichtung eines Vordaches 

 
 

10.000,00 DM

 

Trupbach 
Erhaltung der Kapellenschule 

10.000,00 DM

 

Buchen/Sohlbach 
Mehrere Maßnahmen 6.500,00 DM

 
3.300,00 € 

Meiswinkel 
Renovierung Gemeindehaus 10.000,00 DM

 
2.500,00 € 

 
Dillnhütten 
Instandsetzung des Feuerwehr-
gerätehauses 10.000,00 DM

 
 

5.000,00 € 
Eisern 
Umgestaltung der Freifläche 
Giesenbachstraße 

 

5.000,00 €

Birlenbach 
Dacheindeckung 
Bürgerhaus 

 
 

10.000,00 €  10.000,00 €
Achenbach 
WC-Anlage Heimathaus 

  
4.100,00 € 

 

Weitere Projekte / 
Unvorhergesehenes 2.500,00 DM

 
100,00 € 10.000,00 €

 
Gesamtsumme 69.000,00 DM

 
25.000,00 € 25.000,00 €

 
 
Die Förderung für das Jahr 2002 steht unter dem Vorbehalt der Mittelbereitstellung   
– dies ist im Haushaltsplan erfolgt  - und der Beschlussfassung durch die städtischen 
Gremien. 
 
Für das laufende Haushaltsjahr sollen folgende Projekte als Fortsetzungsmaßnah-
men abschließend finanziert werden: 
 

Meiswinkel (Renovierung des Gemeindehauses) 

 
Die Maßnahme der Ev.-Ref. Kirchengemeinde soll mit 2.500,00 € abschließend ge-
fördert werden. Das Geld ist für die Herstellung der Außenanlagen vorgesehen. 



 
 
 
 
 

Sohlbach-Buchen  (Instandsetzung der Bürgerbegegnungsstätte) 

 
Eine zweite Rate in Höhe von 3.300,00 € soll vom Heimatverein für die Instandset-
zung der Bürgerbegegnungsstätte in Sohlbach verwendet werden. 
 

Dillnhütten   (Instandsetzung des Feuerwehrgerätehauses) 

 
Für 2002 ist eine zweite Rate in Höhe von 5.000,00 €  vorgesehen. 
Auf Grund vertraglicher Bindungen wurde ein Teil der Mittel bereits ausgezahlt.  
 
Erstmalig werden in diesem Jahr folgende Maßnahmen bezuschusst: 
 

Achenbach  (Anbau einer WC-Anlage an das Heimathaus) 

 
Seit Jahren bemüht sich der Heimatverein Achenbach um eine Umfeldgestaltung des 
Heimathauses. Diese umfangreiche Maßnahme würde das Volumen des Haushalts-
ansatzes für die kleine Dorferneuerung überschreiten. Hierzu sollen Fördermittel des 
Amtes für Agrarordnung beantragt werden. Eine Bewilligung ist zurzeit noch nicht 
abzusehen. Der Heimatverein möchte nunmehr vorab in Eigenleistung eine WC-
Anlage am Heimathaus errichten. Er beantragt für die Maßnahme mit einem Ge-
samtvolumen von ca. 15.300,00 € einen Materialkostenzuschuss. Gemäß der Priori-
tätenliste 2001 sind hierfür 4.100,00 € vorgesehen. 
 

Birlenbach (Dacheindeckung und Lüftungsanlage für das Bürgerhaus) 

 
Hierzu sollen in einer ersten Rate 10.000,00 € bewilligt werden. Weitere 10.000,00 € 
sind für das Haushaltsjahr 2003 vorgesehen. Dieser Betrag ist im Haushaltsplan 
2002 durch eine Verpflichtungsermächtigung abgedeckt und sollte nach Genehmi-
gung des Haushaltes 2003 ausgezahlt werden. 
 
Weitere Maßnahmen können in diesem Jahr nicht gefördert werden, da die zur Ver-
fügung stehenden Haushaltsmittel in Höhe von 25.000,00 € bis auf einen Restbetrag 
von 100,00 € ausgeschöpft sind. 
 
Der Verwaltung liegt allerdings schon heute eine Vielzahl zusätzlicher Anträge vor, 
die in einer weiteren Prioritätenliste für das Jahr 2003 erfasst werden sollen. 
Vorher ist in Gesprächen mit dem Amt für Agrarordnung zu klären, welche Projekte 
ggf. von dort bezuschusst werden können. 
 
Anschließend wird das Dorferneuerungsprogramm 2003 ff den städtischen Gremien 
zur Beratung vorgelegt. 



   

 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 

 x ja  nein 
 

     
Gesamtkosten jährliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung 
der Maßnahme  Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kämmerer 
     
       
24.900,00 €    24.900,00 €    

  
ist erfolgt 

 x     
  

ist nicht erfor-
derlich, da 
Haushaltsmit-
tel im Haus-
haltsjahr zur 
Verfügung 
stehen 

 
Veranschlagung 
           

x x
  

im VermH 
2002   

im VerwH 
  

Nein 
 

Ja, mit 
25.000,00 
€��10.000,0
0 € VE  

Haushaltsstelle 
1.615.9500.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ulf Stötzel 
Bürgermeister 
 
 
Anlagen: 1  
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STADT SIEGEN Vorlagennr. 
DER BÜRGERMEISTER 2245/2002 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich  I 
Fachbereich   2 / Personal und Organisation 
Bearbeitet von:  Herrn Claudi 

Datum 
26.09.2002 

 
Beratungsfolge Ausschüsse – Rat X öffentlich  nicht öffentlich

1. 
Haupt- und Finanzausschuss 09.10.2002 

Rat 30.10.2002 

Betreff: 

Stellenplan 2002; 
Einrichtung von zwei Mehrstellen in der Hauptamtlichen Wache der Abteilung 
6/4 (Feuerschutz und Rettungsdienst) 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen beschließt, im Stellenplan 2002 die befristet bis Ende 2002 
in der Leitstelle der Feuerwehr eingerichtete Stelle nach Besoldungsgruppe A 9 mD 
BBesG nunmehr unbefristet auszuweisen und zusätzlich eine Mehrstelle im mittleren 
feuerwehrtechnischen Dienst nach Besoldungsgruppe A 8 BBesG einzurichten. 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Im Rahmen des Stellenplans 2001 hat der Rat am 28.02.2001 die für zwei Jahre be-
fristete Einrichtung einer Mehrstelle im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst nach 
Besoldungsgruppe A 9 mD in der Kreisleitstelle beschlossen. Die Befristung war we-
gen der vom Kreis Siegen-Wittgenstein zunächst nur für zwei Jahre zugesagten Re-
finanzierung der Stelle erforderlich. Es hat sich herausgestellt, dass eine Fortführung 
der auf dieser Stelle wahrgenommenen Aufgaben eines Koordinators für die Kreis-
leitstelle über das Jahr 2002 hinaus notwendig ist.  
 
Zu den wesentlichen Aufgaben des Leitstellenkoordinators gehören die Sicherstel-
lung eines einheitlichen schichtübergreifenden Dienstbetriebes und die Einsatzab-
wicklung in der Leitstelle, die Koordination der Dateneingabe und Datenpflege und 
die Schulung der Leitstellenmitarbeiter. Der Leitstellenkoordinator ist Ansprechpart-
ner für alle Wehrführer des Kreisgebietes sowie für die Kreisverwaltung und alle an-
geschlossenen Hilfsorganisationen. Er zeichnet ferner verantwortlich für den rei-
bungslosen Betrieb der technischen Einrichtungen in der Leitstelle und wirkt in der 
Leitungs- und Koordinierungsgruppe des Landrates als Verantwortlicher für die Leit-
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stellenaufgaben mit. Die Refinanzierung erfolgt zu 100 %, wobei 68 % der Kosten 
durch den Kreis Siegen-Wittgenstein erstattet werden. 32 % der Kosten gehen zu 
Lasten der Stadt Siegen im Rahmen der Rettungsdienstaufgaben. Diese Kosten 
werden durch Gebührenanpassung refinanziert.  
 
Der nun dreijährige Betrieb des Leitrechners in der Kreisleitstelle des Kreises Sie-
gen-Wittgenstein hat gezeigt, dass das vorhandene Rechnersystem einer ständigen 
Pflege und Aktualisierung der Daten bedarf, da sie ansonsten veraltet und somit für 
den Einsatzablauf nicht mehr zu gebrauchen sind. Alle sich im Kreis Siegen-
Wittgenstein ändernden Alarmpläne müssen mit viel Aufwand umgeschrieben bzw. 
neu konzipiert werden. Es besteht der Anspruch,  für wichtige Objekte im Kreis Sie-
gen-Wittgenstein, sogenannte „Objektalarmpläne“ zu konzipieren, bei denen beson-
dere Merkmale und Gefahren, die in bestimmten Gebäuden anzutreffen sind, direkt 
an die Einsatzkräfte vor Ort weitergegeben werden können. Weiterhin besteht ein 
erheblicher Aufwand für das Konzipieren von Alarmplänen für besondere Einsatzla-
gen. Zur Sicherstellung dieser umfangreichen Aufgabenstellung ist der Einsatz eines 
zusätzlichen "Datenpflegers" in der Kreisleitstelle erforderlich. Durch den Kreis Sie-
gen-Wittgenstein erfolgt die Refinanzierung zu 100 %. 
 
Das Anhörungsverfahren gemäß § 75 LPVG NW wurde eingeleitet. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 

 X ja  nein 
 

     
Gesamtkosten jährliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung 
der Maßnahme  Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kämmerer 
     
       
        

 X 
ist erfolgt 

      
  

ist nicht erfor-
derlich, da 
Haushaltsmit-
tel im Haus-
haltsjahr zur 
Verfügung 
stehen 

 
Veranschlagung 
           

X X
  

im VermH 
   

im VerwH 
2002  

Nein 
 

Ja 
  

Haushaltsstelle 
SN A Persönli-
che Ausgaben 

 
 
 
 
 
 
Ulf Stötzel 
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STADT SIEGEN Vorlagennr. 
DER BÜRGERMEISTER 2210/2002 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich  4 
Fachbereich   9 / Straße und Verkehr 
Bearbeitet von:  Herrn Heide 

Datum 
24.09.2002 

 
Beratungsfolge Ausschüsse – Rat X öffentlich  nicht öffentlich

 
Haupt- und Finanzausschuss  

Rat  

Betreff: 

Dringlichkeitsentscheidung 
 
Haltestellenprogramm: 
Musterhaltestelle: IHW-Park in Eiserfeld, Eiserfelder Straße 
Musterhaltestelle: Siedlung in Gosenbach, Siegener Straße 
hier: Außerplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln 
 

Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Unterzeichner beschließen, weil es sich um einen Fall äußerster Dringlichkeit han-

delt, gem. § 60 Absatz 1 GO NW: 
 

Der Rat der Stadt Siegen beschließt, bei der Haushaltsstelle 1.630.9403.7-42, ÖPNV-
Investitionsmaßnahmen - Bau von Musterhaltestellen - Haushaltsmittel in Höhe von 
165.000,00 € außerplanmäßig gemäß § 82 Abs. 1 GO bereitzustellen. 
 
Die Deckung erfolgt durch eine Investitionsförderung des Kreises Siegen-Wittgenstein in 
Höhe von 132.000,00 € bei der Haushaltsstelle 1.630.3620.7-42 ÖPNV-
Investitionsmaßnahmen, Bau von Musterhaltestellen, Zuweisung des Kreises sowie 
durch Nichtinanspruchnahme von Mitteln bei der Haushaltsstelle 1.630.9500.9 - Ausbau 
von Stadtstraßen - in Höhe von 33.000,00 € . 
 
 
 
 
_______________________    ________________________ 
Ulf Stötzel       Stadtverordneter 
Bürgermeister 

 
2. Der Rat der Stadt Siegen genehmigt vorstehende Dringlichkeitsentscheidung vom 

____________. 
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Sachverhalt / Begründung: 
 
Der Ausbau der Haltestelle am IHW-Park in Eiserfeld und Siedlung in Gosenbach soll auf-
grund der hohen Fahrgastzahlen und der dafür nicht ausreichenden Aufenthaltsflächen als 
Musterhaltestellen im Rahmen der Haltestellenmodernisierung ausgebaut werden. 
 
In den Verwaltungsvorlagen 1829/2002 Haltestelle IHW Park und 2187/2002 Haltestelle 
Siedlung zum Bezirksausschuss VI, Verkehrsausschuss und Bauausschuss sind die techni-
schen Details der Maßnahmen beschrieben. 
 
Die Finanzierung der Maßnahmen soll wie folgt erfolgen: 
 
Baukosten Haltestelle IHW-Park 75.000 €
Baukosten Fußgängersicherung IHW-Park 20.000 €
Baukosten Haltestelle Siedlung 70.000 €
 165.000 €
Zuwendung Kreis Siegen-Wittgenstein 80 % 132.000 €
Stadtanteil 33.000 €
 
Der erforderliche Stadtanteil wird durch Nichtinanspruchnahme bei der Haushaltsstelle 
1.630.9500.9 - Ausbau von Stadtstraßen - gedeckt. 
 
 
Begründung der Eilbedürftigkeit 
 
Für die Investitionszulage des Kreises Siegen-Wittgenstein muss bis zum 30.11.2002 eine 
zweckentsprechende Verwendung nachgewiesen werden. 
 
Eine formale Beschlussfassung würde zu einer vermeidbaren zeitlichen Verschiebung der 
Auftragsvergabe führen. Der Nachweis der Verwendung wäre zu dem vom Kreis Siegen-
Wittgenstein vorgesehenen Termin nicht mehr möglich. 
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Finanzielle Auswirkungen 
 x ja  nein 

 
     
Gesamtkosten jährliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung 
der Maßnahme  Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kämmerer 
     
       
165.000 €    33.000 €  132.000 €��Kreis 

Siegen-
  

ist erfolgt 

      
  

ist nicht erfor-
derlich, da 
Haushaltsmit-
tel im Haus-
haltsjahr zur 
Verfügung 
stehen 

 
Veranschlagung 
           

x x
  

im VermH 
   

im VerwH 
  

Nein 
 

Ja, mit 
165.000 €  

Haushaltsstelle 
1.630.9403.7 - 
42 

 
 
In Vertretung 
 
 
 
 
 
Brune 
Stadtbaurat 
 
 
Anlagen: -  
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	Allgemeine Vorlage 2045/2002 - Bebauungsplan Nr. 315 "Am Siegenberg" und 45. Änderung des Flächennutzungsplanes im Stadtteil Siegen-Oberschelden;hier: - Auf § 31 GO NW wird hingewiesen- Aufstellungsbeschlüsse gem. § 2 BauGB- Abwägung des Ergebnisses der Bürgerbeteiligung- Abwägung der Ergebnisse der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Abstimmung mit den Nachbargemeinden- Feststellung der Umweltverträglichkeitsprüfung- Beschluss der Planentwürfe Bebauungsplan Nr. 315 "Am Siegenberg" und 45. Änderung des Flächennutzungsplanes und ihre öffentliche Auslegung- Vorstellung des Entwurfes der örtlichen Bauvorschriften im Bereich des Bebauungsplanentwurfes Nr. 315 "Am Siegenberg" (exportiert: 24.08.2010)

	8. Bebauungsplan Nr. 315 "Am Siegenberg" in Siegen-Oberschelden;
hier: Anordnung der Umlegung 1998/2002
	Allgemeine Vorlage 1998/2002 - Bebauungsplan Nr. 315 "Am Siegenberg" in Siegen-Oberschelden;hier: Anordnung der Umlegung (exportiert: 24.08.2010)

	9. - Dringlichkeitsentscheidung -

Fahrzeugbeschaffung;
hier: Überplanmäßige Mittelbereitstellung bei HHSt. 1.675.9352.6 2202/2002
	Allgemeine Vorlage 2202/2002 - - Dringlichkeitsentscheidung -Fahrzeugbeschaffung;hier: Überplanmäßige Mittelbereitstellung bei HHSt. 1.675.9352.6 (exportiert: 24.08.2010)

	10. Ausbau 36 K 4 / K 5 Giersbergstraße
hier: Überplanmäßige Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung 2207/2002
	Allgemeine Vorlage 2207/2002 - Ausbau 36 K 4 / K 5 Giersbergstraßehier: Überplanmäßige Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung (exportiert: 24.08.2010)

	11. Weihnachtsprogramm Oberstadt 2002 2260/2002
	Allgemeine Vorlage 2260/2002 - Weihnachtsprogramm Oberstadt 2002 (exportiert: 24.08.2010)

	12. Maßnahmen zur Dorferneuerung; hier: Prioritätenliste 2002 2259/2002
	Allgemeine Vorlage 2259/2002 - Maßnahmen zur Dorferneuerung; hier: Prioritätenliste 2002 (exportiert: 24.08.2010)

	13. Einrichtung von zwei Mehrstellen 2245/2002
	Allgemeine Vorlage 2245/2002 - Einrichtung von zwei Mehrstellen (exportiert: 24.08.2010)

	14. Dringlichkeitsentscheidung

Haltestellenprogramm:
Musterhaltestelle: IHW-Park in Eiserfeld, Eiserfelder Straße
Musterhaltestelle: Siedlung in Gosenbach, Siegener Straße
hier: Außerplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln 2210/2002
	Allgemeine Vorlage 2210/2002 - DringlichkeitsentscheidungHaltestellenprogramm:Musterhaltestelle: IHW-Park in Eiserfeld, Eiserfelder StraßeMusterhaltestelle: Siedlung in Gosenbach, Siegener Straßehier: Außerplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln (exportiert: 24.08.2010)




